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Ramelow will
Zeichen setzen
Bodo Ramelow Der Ministerpräsident von
Thüringen übernimmt turnusgemäß Anfang
November das Amt des Bundesratspräsi-

denten. Die Länder-
kammer wählte
den 65-Jährigen
jüngst einstimmig
für ein Jahr in das
nach Protokoll
vierthöchste Staats-
amt. Ramelow kün-
digte an, er wolle
sich als Bundesrats-
präsident für das
Zusammenwachsen

in der Gesellschaft einsetzen. „Was man bei
so einem repräsentativen Amt erreichen
kann, ist, Zeichen zu setzen“, sagte er der
Deutschen Presse-Agentur. Ramelow tritt
die Nachfolge von Sachsen-Anhalts Minis-
terpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) an.
Haseloff bleibt erster Vizepräsident des
Bundesrates, zweiter Vizepräsident ist Ham-
burgs Bürgermeister Peter Tschentscher
(SPD) Ramelow ist der erste Politiker der
Linken in dem Amt. scr T
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ZAHL DER WOCHE

75
Amtsvorgänger hat der neu gewählte
Bundesratspräsident Bodo Ramelow (Die
Linke). Der Präsident wird jeweils für ein
Jahr gewählt und tritt sein Amt am 1. No-
vember an. Die Reihenfolge der Bundeslän-
der ergibt sich aus der Königsteiner Verein-
barung.

ZITAT DER WOCHE

»Die Strukturen
sind krisen-
tauglich.«
Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident
Sachsen-Anhalts und scheidender Bundes-
ratspräsident, über den Föderalismus. Des-
sen Funktionsfähigkeit habe sich während
der Corona-Krise und bei der Unterstützung
der Hochwasseropfer gezeigt.
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Auf demWeg
REGIERUNGSBILDUNG Sondierungen für eine Ampel-Koalition erfolgreich abgeschlossen

D
eutschland macht sich
auf den Weg in eine neue
Zeit. Nachdem die bishe-
rigen Regierungsparteien
CDU und CSU bei der
Bundestagswahl am 26.

September hinter den Koalitionspartner
SPD zurückgefallen waren, rückt nach dem
erfolgreichen Abschluss der Sondierungs-
gespräche zwischen SPD, Grünen und FDP
ein ökologisch orientiertes Mitte-Links-
Bündnis in den Bereich des Möglichen. Die
Aufnahme formaler Koalitionsgespräche
soll in dieser Woche beginnen. Von „klaren
Richtungsentscheidungen“ sprach FDP-
Chef Christian Lindner: „Lange Zeit hat es
keine vergleichbare Modernisierungschan-
ce gegeben wie jetzt“. Zu den Verhandlun-
gen selbst sagte Lindner, „allein dieser Stil
markiert schon eine Zäsur in der politi-
schen Kultur Deutschlands“.
In einem Sondierungspapier der drei ange-
henden Koalitionspartner heißt es, es solle
keine neuen Steuern und eine Rückkehr
zur Schuldenbremse ab 2023 geben. Der
Mindestlohn soll auf zwölf Euro steigen,
an die Stelle von Hartz IV ein „Bürgergeld“
treten. Der Kohleausstieg soll acht Jahre
früher als geplant erfolgen. Ein Tempolimit
auf Autobahnen soll nicht kommen.
Grünen-Vorsitzender Robert Habeck lobte,
es sei in den Sondierungen eine Dynamik
entstanden, die dem Regierungsbündnis
enorme Schubkraft geben könne. SPD-
Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf
Scholz bezeichnete die Modernisierung der
Industrie als wichtiges Feld. Gleichzeitig
wolle man für stabile Renten und bezahl-
baren Wohnraum sorgen. „Wenn die Zu-
sammenarbeit weiter so gut klappt, wird es
eine gute Zukunft werden“, sagte Scholz.
Wenn die 736 Abgeordneten des 20. Deut-
schen Bundestages am 26. Oktober zu sei-
ner konstituierenden Sitzung zusammen-
treten werden, steht zunächst ein Wechsel
auf dem Präsidentensitz des Parlaments an.
Eine Wiederwahl des bisherigen Präsiden-
ten Wolfgang Schäuble (CDU), der seit
2017 das zweithöchste Staatsamt innehatte,
gilt als ausgeschlossen, da die SPD stärkste
Fraktion geworden ist und dieser nach par-
lamentarischem Brauch das Präsidenten-
amt zusteht. Der letzte von der SPD gestell-
te Präsident war Wolfgang Thierse (SPD,
bis 2005) gewesen. Wie viele Vizepräsiden-
ten gewählt werden, ist noch unklar. In der
vergangenen Legislaturperiode hatte
Schäuble fünf Stellvertreter; von der AfD
mehrfach aufgestellte Kandidaten wurden
nicht gewählt.

FDP will andere Sitzordnung Die Libera-
len wollen nicht mehr neben der ganz
rechts im Saal sitzenden AfD-Fraktion
Platz nehmen, sondern mehr in der Mitte.

Allerdings stieß dieser Wunsch bei der Uni-
onsfraktion auf Widerstand. „Die jetzige
Sitzordnung ist die traditionelle, und sie
hat sich bewährt“, erklärte Michael Grosse-
Brömer, der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Fraktion. Die FDP-
Fraktion war mit diesem Wunsch schon
2017 gescheitert.
Ändern wird sich die Ver-
teilung der begehrten Sitze
in der ersten Reihe des Ple-
narsaals auf die Fraktio-
nen. Im sogenannten Vor-
Ältestenrat, dem Vertreter
aller im neuen Bundestag
sitzenden Fraktionen ange-
hören, wurde mitgeteilt,
dass Union und AfD je-
weils einen Sitz in der ers-
ten Reihe verlieren, SPD
und Grüne dafür jeweils ei-
nen hinzubekommen. AfD
und Linke haben somit nur noch einen
Sitz in der ersten Reihe. Die Linksfraktion
hatte bereits in der letzten Legislaturperi-
ode nur einen Platz in der ersten Reihe.
Im weiteren Verfahren zur Bildung einer
neuen Koalitionsregierung ist die Union
aus dem Rennen. Zwar wollen führende
Vertreter der Union wie zum Beispiel der

baden-württembergische CDU-Landeschef
Thomas Strobl eine „Jamaika-Koalition“
zwischen Union, Grünen und FDP noch
nicht aufgeben, aber nach den Erklärungen
von SPD, Grünen und FDP, in Koalitions-
verhandlungen eintreten zu wollen, ist die
Chance auf so ein Bündnis in weite Ferne

gerückt - es sei denn, die
Ampel-Koalitionäre würden
noch auf den letzten Me-
tern vor dem Ziel im Streit
auseinandergehen.
In der CDU ist zudem eine
Führungskrise ausgebro-
chen, nachdem Kanzler-
kandidat Armin Laschet er-
klärt hat, nur noch den
Übergang bis zur Wahl ei-
ner neuen Parteiführung
moderieren zu wollen. Ver-
teidigungsministerin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer

und Wirtschaftsminister Peter Altmaier
(beide CDU) erklärten, ihre Mandate für
den Bundestag nicht annehmen und damit
den Weg für einen Neuanfang frei machen
zu wollen. Die CDU will noch in diesem
Jahr eine neue Parteispitze wählen. Als
Kandidaten sind Friedrich Merz, Norbert
Röttgen und Jens Spahn im Gespräch.

Für Zeitdruck bei der Regierungsbildung
sorgen wachsende wirtschaftliche Proble-
me. So hat sich die durch die Corona-Pan-
demie stark geschwächte Wirtschaft nicht
wieder so erholt, wie das in allen Progno-
sen erwartet worden war. Viele Betriebe
können wegen Mangels an Personal und
auch Werkstoffen nicht mit voller Kraft ar-
beiten. Die äußerst hohen Energiepreise
drücken zusätzlich auf das Wachstum. Hin-
zu kommen Preissteigerungen auf breiter
Front.
Neu wäre eine Dreier-Koalition, die die
bisherige Regierung aus Union und SPD
ablösen würde, in der Bundesrepublik üb-
rigens nicht. Von 1949 bis 1957 war die re-
gierende Union nicht nur auf die FDP,
sondern auch auf die Deutsche Partei und
zeitweilig auf den Gesamtdeutschen Block/
BHE angewiesen.
Diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
ging als Wirtschaftswunder die Geschichte
ein. Hans-Jürgen Leersch T

Bei der Bildung einer rot-grün-gelben Koalition geht es wie geplant voran. © picture-alliance/NurPhoto/Jaap Arriens/Collage: Stephan Roters

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

EDITORIAL

Mut zum
Kompromiss

VON SÖREN CHRISTIAN REIMER

Die Zeichen stehen auf Ampel: Die Parteispit-
zen von SPD, Grünen und FDP haben – in aller
Stille – erfolgreich sondiert, nun soll in Koaliti-
onsverhandlungen detailliert geplant werden,
wie die drei Parteien in den kommenden Jah-
ren regieren wollen. Das wird nicht leicht, sind
doch bekanntlich die Differenzen in manchen
Feldern wie der Finanz- oder Klimapolitik sehr
groß, FDP-Chef Lindern fehlte bis vor kurzem
noch die Fantasie, wie das überhaupt gehen
soll.
Doch zu den Tugenden in einer pluralistisch
verfassten Demokratie gehören die Bereit-
schaft und die Fähigkeit zum Kompromiss. Auf
Maximalforderungen verzichten, dem Anderen
auch Erfolge gönnen können, dabei eigene Ak-
zente setzen – darauf wird es nun ankommen.
Das ist wahrlich nichts Neues in einem parla-
mentarischen System, das über Jahrzehnte gu-
te Erfahrungen mit Koalitionsregierungen ge-
macht hat. Eine automatische Erfolgsgarantie
gibt es indes auch nicht, wie das Scheitern der
Jamaika-Sondierungen vor knapp vier Jahren
in aller Deutlichkeit gezeigt hat.
Ein Kompromiss ist außerdem nicht schon des-
wegen gut, weil es ein Kompromiss ist. Es gibt
sie, die sprichwörtlichen faulen Kompromisse.
Den kleinen Kreis der Verhandlerinnen und
Verhandler der drei Parteien erwartet daher in
der einen oder anderen Form ein Realitäts-
Check durch die eigene Basis. Vor ihr müssen
sie jeweils ihre Entscheidungen rechtfertigen
und verteidigen. Das ist wahrlich kein Selbst-
gänger.
Das musste in Berlin vergangene Woche bei-
spielsweise die SPD-Spitzenkandidatin Franzis-
ka Giffey feststellen. Ihr offensiver Flirt mit ei-
ner Ampel in der Hauptstadt kam beim mögli-
chen grünen Koalitionspartner sowie bei gro-
ßen Teilen der eigenen Funktionäre offenbar
nicht gut an. Jetzt wird an einer Fortsetzung
von Rot-Grün-Rot gearbeitet. Noch deutlicher
lässt sich das bei der Union beobachten. Dort
hatten sich die Parteispitzen auf die riskante
Wette eingelassen, einen Kanzlerkandidaten
zu benennen, dem es von Beginn an an Rück-
halt in der eigenen Truppe (und der Wahlbe-
völkerung) mangelte. Die Wette ging schief,
Laschet verlor, das Präsidium schmiss hin, die
Union gleicht einem politischen Scherbenhau-
fen. Aber auch das ist normal in einer Demo-
kratie. Es gilt: Aufkehren, weitermachen!

»Allein dieser
Stil markiert
schon eine
Zäsur in der
politischen
Kultur.«

Christian Lindner (FDP)
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GASTKOMMENTARE
FRIST ZUR REGIERUNGSBILDUNG EINFÜHREN?

Weniger Spielchen
PRO W

er A sagt, also eine Frist zur Re-
gierungsbildung einführen will,
sollte auch konsequent B sagen:
Das wäre, die Amtszeit eines

Kanzlers oder einer Kanzlerin auf zwei Legislatur-
perioden zu begrenzen bei gleichzeitiger Verlänge-
rung der Wahlperiode von vier auf fünf Jahre. Ein
Komplettpaket mit politischem Charme – allein
schon, weil dann die asymmetrische Demobilisie-
rung, die man zuletzt in diversen Wahlkämpfen er-
leben konnte, hoffentlich als Wahlkampfstil vom
Tisch ist. Neue Personen, neue Themen, neuer
Druck. Und vielleicht etwas mehr Leidenschaft.
In einigen Bundesländern gehen die Uhren schon
anders, weil es Fristen für die Wahl des Regie-
rungschefs und damit für die Regierungsbildung
insgesamt gibt. In der Folge droht hier und da so-
gar die Auflösung des neu gewählten Landtags. Im
Bund ist das nicht der Fall, weshalb 2017 quälend
lange verhandelt werden konnte, bis das ganze
Jamaika-Projekt dann doch implodierte. Anschlie-
ßend folgte die gefühlt schier endlose Bildung der
neuen GroKo, nicht minder aufreibend. Solche
langwierigen Prozesse kann man nicht wollen,
weil sie demWähler auch nicht zuzumuten sind.
Eine Frist befördert den Willen zur Einigung. Der
zeitliche Korridor für taktische Spielchen verengt
sich, nicht ernsthaft gemeinte Gespräche werden
unwahrscheinlicher. Das ist gerade dann wichtig,
wenn wie inzwischen drei oder vier Parteien mitei-
nander verhandeln müssen und nicht mehr nur
zwei. Die Erfahrung aus den Ländern lehrt zudem,
dass Regierungen deshalb nicht instabiler sind. Im
Gegenteil: Programmatisch wird sich aufs wirklich
Wesentliche konzentriert und nicht aufs leidige
Kleinklein, das Verhandlungen meist nur erschwert
und in die Länge zieht. Also her mit der Frist.

Hagen Strauß,
»Saarbrücker Zeitung«
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Für Neues hinderlich
CONTRA W

ir stehen in Deutschland an der
Schwelle vom Volksparteiensys-
tem zu etwas Neuem. Unsere
Parteienlandschaft ist im euro-

päischen Vergleich zwar recht beständig. Aber das
alte System mit SPD und Union als zentralen Play-
ern, die eine Milieupartei zwecks Mehrheitsbe-
schaffung an sich binden, ist wohl Vergangenheit.
Deshalb wird die Koalitionsbildung komplizierter.
Das war 2017, als Jamaika scheiterte, zu sehen; es
ist derzeit bei der Ampel zu beobachten. Regie-
rungsbildungen werden schwieriger, weil Konsens-
findungen zu dritt umständlicher sind als zu zweit.
Vor allem aber entstehen die Koalitionen selbst
weit mehr als früher zufällig und ungeplant. Der
FDP fehlte bis zumWahltag die Phantasie, dass sie
mit Rot-Grün ernsthaft über eine Koalition würde
sprechen wollen. So ist es nun. Das ist neu im
Bund. Es wird künftig öfter passieren.
Für Parteien werden Koalitionsgespräche damit zu
fragilen Unternehmungen, in denen, weit mehr als
in den alten Zweierbündnissen, der eigenen Klien-
tel schwierige Kompromisse zugemutet und ver-
kauft werden müssen. Die Kompromissbildungen,
die früher in den Volksparteien selbst stattfanden,
verlagern sich in die Koalitionsverhandlungen.
Diesen unerprobten, gewöhnungsbedürftigen Pro-
zess sollte man nicht zeitlich begrenzen. Denn un-
ter Zeitdruck kann die Basis der Koalition zu we-
nig belastbar ausfallen. Auch die Neigung, in un-
übersichtlicher Lage Neuwahlen anzupeilen, kann
steigen. Beides wäre kein Vorteil.
Es gibt zudem kein Indiz, dass Parteien in Deutsch-
land länger verhandeln als nötig. Sie erfinden gera-
de die neuen Routinen für die Postvolkspartei-Ära.
Da wäre ein enges Zeitkorsett eher hinderlich.

Mehr zum Thema der Woche auf den Seiten 1 bis 8.
Kontakt: gastautor.das-parlament@bundestag.de

Stefan Reinecke,
»die tageszeitung«,
Berlin
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Herr Präsident, wenn Sie in weni-
gen Tagen als dienstältester Abgeord-
neter die konstituierende Sitzung des
20. Bundestages eröffnen, ist das schon
die 14. Konstituierung, die Sie persön-
lich als Parlamentarier miterleben. Ist
das trotzdem noch für Sie ein ganz spe-
zieller Termin oder bei all der Erfah-
rung vor allem Routine?
Eine neue Legislaturperiode ist keine
Routine; das darf sie auch nicht sein. Es
ist auch das erste Mal, dass ich sie eröff-
ne. Aber ich bin nicht sehr nervös deswe-
gen und sehe diesem Tag mit einer ge-
wissen Gelassenheit entgegen. Wir erle-
ben aufwühlende Zeiten und erhebliche
Veränderungen. Ich werde sagen, was ich
am Beginn der Legislaturperiode für not-
wendig halte.

Erinnern Sie sich noch an Ihre erste
konstituierende Sitzung 1972? Sie wa-
ren 30 Jahre alt, und die SPD hatte die
„Willy-Wahl“ haushoch gewonnen. Sie
hatten Ihren Wahlkreis trotzdem di-
rekt gewonnen, und das als Neuling...
Ich war CDU-Kandidat in einem Wahl-
kreis, der als sicher galt; das hat mir den
Wahlkampf sicher erleichtert, denn die
CDU hatte auch damals eine schmerzli-
che Wahlniederlage erlitten. Das Ergeb-
nis kam für mich als jungen Wahlkämp-
fer nicht ganz überraschend. Wenn man
den Menschen zuhörte, hat man im
Wahlkampf doch gespürt, dass die Eu-
phorie in den eigenen Reihen nicht der
Stimmung in der Bevölkerung entspro-
chen hat. Als neu gewählter Abgeordne-
ter empfand ich das natürlich als eine
besondere Ehre und es war für mich als
junger Mann eine große Herausforde-
rung.

Gab es konstituierende Sitzungen,
die Sie herausheben würden; etwa
1990 die des ersten gesamtdeutschen
Bundestages, die Willy Brandt eröffne-
te?
Das war sicher ein ganz besonderer Mo-
ment. Der Bundestag war noch nicht
nach Berlin umgezogen, hat die konsti-
tuierende Sitzung aber hier im Reichstag
abgehalten. Ich war allerdings bei den
ersten beiden Sitzungen des ersten ge-
samtdeutschen Bundestages nicht dabei,
erst bei der Wahl des Bundeskanzlers.
Ich war damals in keiner guten Verfas-
sung, sondern noch sehr rekonvaleszent.
Ich bin ja ein paar Tage nach dem In-
krafttreten der staatlichen Einheit
Deutschlands durch einen Schuss schwer
verletzt worden und sitze seitdem im
Rollstuhl. In der ersten Zeit danach war
ich noch relativ stark mit mir selbst be-
schäftigt. Aber es war auch bewegend in
einer der anderen Sitzungen, in der Wil-
ly Brandt Alterspräsident war...

...der den Bundestag schon 1983
und 1987 eröffnet hatte.
Brandt war als Kanzler in den Jahren von
1969 bis 1974 zu einer für jüngere Abge-
ordnete eindrucksvollen geschichtlichen
Persönlichkeit geworden – er hatte ja
auch 1971 den Friedensnobelpreis be-
kommen. Vor der vorgezogenen Neu-
wahl von 1983 hatte im Oktober gerade
der Koalitionswechsel stattgefunden;
dann sind die Grünen in den Bundestag
eingezogen, und als Parlamentarischer
Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion
hatte ich alle Hände voll zu tun. So gab
es einige konstituierende Sitzungen, die
jeweils ihren ganz eigenen Erinnerungs-
wert haben. Und vor vier Jahren bin ich
zum Bundestagspräsidenten gewählt
worden – das ist natürlich
auch etwas Besonderes ge-
wesen.

Bei der Wahl in diesem
Jahr sind ja relativ viele
junge Menschen in den
Bundestag gewählt wor-
den. Wenn Sie an Ihre ers-
te Legislatur zurückden-
ken – wie gespannt sind
Sie heute, mit 79 Jahren,
darauf, was jetzt die
Newcomer einbringen und
gegebenenfalls verändern
werden?
Es ist ja nicht so, dass es nicht früher
auch schon jüngere Abgeordnete gege-
ben hat. Ich selbst war auch 1972 nicht
der jüngste Abgeordnete; so außerge-
wöhnlich war das also auch damals
nicht. Aber wie jedes menschliche Sys-
tem lebt auch das Parlament von Konti-
nuität und Wandel zugleich, von Bewah-
ren und Verändern. Diesmal sind es
noch ein paar Jüngere mehr, und das
Parlament wird auch noch einmal ein
Stück weit bunter, beispielsweise in der
neuen SPD-Fraktion. Die gesellschaftli-
che Vielfalt unseres Landes wird auch
durch die Neulinge im Bundestag sicht-
bar. Ich habe feststellen müssen, dass
von den früheren Weggefährten viele
nicht mehr da sind. Das ist so, wenn
man seit 1972 dem Bundestag angehört
und alle anderen erst 1990 oder danach
gekommen sind. Das war mir aber klar,
als ich mich entschieden hatte, noch ein-
mal zu kandidieren.

Als Sie erstmals einzogen, war das
Drei-Parteien-System etabliert, elf Jah-
re später kamen die Grünen dazu, sie-
ben Jahre danach – dank der Einheit

– die PDS, also die heutige Linke, und
zuletzt die AfD. Was war – aus der
Sicht des Parlamentariers – der größte
Einschnitt in Sitten und Gebräuche?
Der Einzug der Grünen war damals
schon sehr spektakulär. Sie haben auch
alles dazu beigetragen – nach dem Mot-
to: Wir wollen den Laden aufmischen.
Sie hatten auch die entsprechenden Cha-

raktere und Tempera-
mente und ganz neue
Dinge wie das rotieren-
de Mandat, das nach
zwei Jahren abzugeben
war. Dann haben sie am
Tag der konstituieren-
den Sitzung und Kanz-
lerwahl einen halben
Wald in den Plenarsaal
geschleppt und anderes
mehr...

...kränkelnde Tan-
nenzweige in Anspie-

lung auf das Waldsterben...
Die Einsicht in die Notwendigkeit und
in die Vernunft der Institution hat dann
auch die Grünen überzeugt. Mit der Lin-
ken – erst hieß sie PDS – war es ähnlich.
Da gab es 1994 die etwas weniger ange-
nehme Situation, als sich meine Fraktion
zur Sitzungseröffnung
durch den Alterspräsi-
denten Stefan Heym von
der PDS-Gruppe nicht
von den Sitzen erhob.
Rückblickend wäre es
besser gewesen, dem
Amt des Alterspräsiden-
ten die gebührende Re-
verenz zu erweisen. Das
hätte der Glaubwürdig-
keit der CDU/CSU in ih-
rem überzeugten Enga-
gement gegen den Kom-
munismus nicht wirk-
lich geschadet.

Ihr Amtsvorgänger Norbert Lam-
mert sagte einmal sinngemäß, der Bun-
destag habe die Grünen mehr verän-
dert als die Grünen den Bundestag. Sie
haben jetzt auch die Linke darin einbe-

zogen. Wie weit kann auch die AfD
das für sich in Anspruch nehmen?
Bis jetzt ist das nicht mein Eindruck. Sie
hat den Bundestag nicht wirklich sehr
verändert – das haben wir in diesen vier
Jahren von 2017 bis 2021 schon gut hin-
gekriegt. Aber sie hat sich aus meiner
Sicht auch leider nicht zum Besseren ent-
wickelt. Die Frage bleibt offen.

Abgeordneter zu sein,
„nur an sein Gewissen
gebunden“, bedeutet
nicht nur viel Arbeit,
sondern auch viel Verant-
wortung, nicht zuletzt
bei bestimmten Gewis-
sensentscheidungen.
Kann das auch einsam
machen?
Man kann Abgeordneter
im repräsentativen System
mit einiger Aussicht auf
Effizienz nur sein, wenn
man eingebunden ist in eine Fraktion.
Die Kolleginnen und Kollegen, die im
Laufe der Jahre fraktionslose Abgeordne-
te waren, sind dabei alle nicht sehr
glücklich geworden. Das entspricht im
Übrigen auch dem repräsentativen Prin-
zip, auf dem die parlamentarische De-

mokratie beruht. Das
heißt, man findet sich in
Fraktionen zusammen und
bildet in diesen eine ge-
meinsame Position. Anders
geht es auch nicht, weil sta-
bile Mehrheiten sonst
schwer zu erreichen wären.

Es gibt aber Sonderfäl-
le, oder?
Natürlich gibt es solche Si-
tuationen, in denen man
davon abweichen kann
oder sogar muss. Das ist je-

doch die Ausnahme vom normalen Prin-
zip der parlamentarischen Repräsentati-
on: etwa bei der Frage des assistierten
Selbstmords, der Frage des Lebensschut-
zes, den Möglichkeiten der Organspende
oder auch der Frage Bonn-Berlin haben
wir so entschieden. Aber das muss die

Ausnahme bleiben. Ich kann für eine Po-
sition kämpfen und um Mehrheiten rin-
gen, und es gibt auch keinen Fraktions-
zwang. Jeder muss aber immer entschei-
den, ob er – auch wenn er anderer Mei-
nung ist –akzeptiert, dass sich die Mehr-
heit seiner Fraktion anders entscheidet.
Um zu solchen Entscheidungen zu kom-
men, wird intensiv diskutiert in den
Fraktionen, den Arbeitsgruppen, den so-
ziologischen und sonstigen Vereinigun-
gen. Und dann muss sich der Einzelne
sehr genau überlegen, ob eine Frage für
ihn oder sie selbst wirklich so bedeut-
sam ist, dass man sich trotzdem anders
entscheidet und sich etwa gegen die Mei-
nung der Kolleginnen und Kollegen stel-
len muss, die sich in der Fraktion inten-
siver mit der Frage beschäftigen. Wolf-
gang Bosbach...

...der einstige Unions-Fraktionsvize
und spätere Vorsitzende des Innenaus-
schusses ...
...ein bekannter und sehr angesehener
Kollege, hat die Tatsache, dass er 2017
nicht mehr für den Bundestag kandidier-
te, mit der einprägsamen Formulierung
begründet, dass er nicht immer die Kuh
sein wolle, die quer im Stall steht. Das
gehört auch zu den Gewissensentschei-
dungen.

Sie waren bislang zwei Drittel Ih-
rer Zeit als Abgeordneter in der Regie-
rung, aber ein Drittel – immerhin 18
Jahre – in der Opposition. Stimmt der
Satz von Franz Müntefering, dass Op-
position Mist ist?
In den ersten Jahren empfinden Sie das
nicht so sehr. Aber je länger die Opposi-
tionszeit dauert, umso stärker merken
Sie schon, dass die anderen die Mehrheit
haben und nach ihrem Willen entschei-
den können. Gut – wenn Ministerien
vernünftig arbeiten, werden sie auch be-
gründete Anliegen eines Oppositionsab-
geordneten nicht von vornherein ableh-
nen, nur weil der in der Opposition ist.
Aber in der Art, wie das Franz Müntefe-
ring gesagt hat, ist das eindrucksvoll be-
schrieben.

Was sagt es über die Demokratie
und Geschichte der Bundesrepublik
aus, dass Sie in den nunmehr 49 Jah-
ren Ihres Abgeordnetenlebens zweimal
aus der Opposition in die Regierung
gewechselt sind und nun – möglicher-
weise – zum zweiten Mal aus der Re-
gierung in die Opposition müssen?
Wenn das in 49 Jahren so selten ge-
schieht, sagt es zunächst einmal aus, dass
wir ein hohes Maß an Stabilität haben.
Jedenfalls im Vergleich mit anderen Staa-
ten, auch in Europa. Diese außerge-
wöhnliche Stabilität ist in den vergange-
nen Jahrzehnten nicht zum Nachteil der
Bundesrepublik gewesen. Ob das in der
Zukunft so bleibt, wird man sehen; es
muss sich ja vieles verändern, so wie sich
die Welt und die Gesellschaft in vielerlei
Hinsicht verändern.

Inwiefern?
Viele nehmen unsere Zeit so wahr, dass
das Tempo der Veränderungen schneller
wird und die Veränderungen stärker. Das
mag auch mit der schnelleren Kommu-
nikationstechnologie zu tun haben, der
Beschleunigung wissenschaftlichen Fort-
schritts, dem Schwungrad der Globalisie-
rung, dem Klimawandel und dem Ver-
lust an Artenvielfalt, der für mich eine
ebenso große Bedrohungskapazität hat,
und mit der Veränderung in der Art un-

serer Öffentlichkeit. Diese
Veränderung der Öffent-
lichkeit hat bedrohliche
Auswirkungen für unser
System einer freiheitlich-
rechtsstaatlichen, die
Würde jedes einzelnen
Menschen schützenden
Demokratie. Es gibt kluge
Menschen, die darin die
größte Gefahr sehen.
Nun ist es ein müßiger
Streit, was die größte Ge-
fahr ist, aber jedenfalls
haben wir einen starken

Veränderungsdruck. Deswegen brauchen
wir ja im Parlament eine ständige Verän-
derung. Und vielleicht ist es ja nicht
falsch, wenn ein paar in diesem schnel-
len Wandel auch längere Erfahrungen
mit einbringen. Das war für mich – wie
schon vor vier Jahren – ein Motiv, noch
einmal zu kandidieren.

Die Fragen stellten Alexander Heinrich

und Helmut Stoltenberg.

Wolfgang Schäuble (79) ist der
dienstälteste Abgeordnete der

deutschen Parlamentsgeschichte:
Seit 1972 gehört er als stets direkt

gewählter Abgeordneter dem
Bundestag an, dessen Präsident er
seit 2017 ist. Die konstituierende
Sitzung des neuen Bundestages
wird er als Alterspräsident des

Parlaments eröffnen. T

© Deutscher Bundestag/Achim Melde

»Das Haus
wird
bunter«
WOLFGANG SCHÄUBLE Der

scheidende Bundestagspräsident

über den Wandel im Parlament,

Gewissensentscheidungen und

Veränderungsdruck

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

»Wie jedes
menschliche
System lebt
auch das

Parlament von
Kontinuität
und Wandel.«

»Unsere
Stabilität
ist nicht

zum Nachteil
der Bundes-
republik

gewesen.«

»Kollegen, die
fraktionslose
Abgeordnete

waren,
wurden dabei
alle nicht sehr
glücklich.«
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Die versteinerte Kanzlerin
KONTINUITÄTSPRINZIP Angela Merkel und ihre Minister lenken bis zur Wahl eines neuen Regierungschefs die Geschicke des Landes

Wenn sich am 26. Oktober die Abgeordne-
ten zur konstituierenden Sitzung des
20. Deutschen Bundestages im Reichstags-
gebäude in Berlin versammeln, dann wird
die Regierungsbank im Plenarsaal verwaist
sein. Finanzminister Olaf Scholz (SPD)
und alle anderen Minister im Kabinett von
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU),
die erneut ein Bundestagsmandat errungen
haben, werden als einfache Parlamentarier
in den Reihen ihrer Fraktionen Platz neh-
men. Und Merkel, die nicht wieder für den
Bundestag kandidiert hat, wird voraus-
sichtlich ebenso auf der Zuschauertribüne
sitzen wie Verteidigungsministerin Anne-
gret Kramp Karrenbauer (CDU) und Wirt-
schaftsminister Peter Altmaier (CDU), die
auf ihre Mandate zugunsten jüngerer Uni-
onsabgeordneter verzichten.
Wenn Wolfgang Schäuble (CDU) als Al-
terspräsident die Sitzung eröffnet, endet
zugleich die Amtszeit der Kanzlerin und
ihrer Minister. So ist es im Grundgesetz
(Artikel 69 Absatz 2) eindeutig geregelt.
Und trotzdem wird Merkel doch noch
Bundeskanzlerin und Scholz Finanzminis-
ter sein. Der vermeintliche Widerspruch er-
gibt sich aus dem in Artikel 69 Absatz 3
verankerten Kontinuitätsprinzip: „Auf Ersu-
chen des Bundespräsidenten ist der Bun-
deskanzler, auf Ersuchen des Bundeskanz-

lers oder des Bundespräsidenten ist ein
Bundesminister verpflichtet, die Geschäfte
bis zur Ernennung seines Nachfolgers wei-
terzuführen“, heißt es dort. Diese Regelung
soll sicherstellen, dass die Bundesrepublik
politisch nach Innen und Außen jederzeit
handlungsfähig ist.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
ist es nach gängiger Grundgesetzauslegung
auch nicht freigestellt, ob er Merkel um die
Weiterführung ihrer Amtsgeschäfte ersucht.
Er muss dies tun. Eine Ausnahme von die-
ser Regel würde lediglich greifen, wenn die
Bundeskanzlerin aus gesundheitlichen
Gründen nicht in der Lage wäre, die Amts-
geschäfte zu führen. In diesem Fall würden
die Aufgaben der geschäftsführenden Re-
gierungschefin durch Olaf Scholz, den sie
gemäß Artikel 69 Absatz 1 zu ihrem Stell-
vertreter ernannt hat, wahrgenommen.

Gesetzesvorlagen und Haushalt Prinzi-
piell verfügt eine geschäftsführende Regie-
rung über die gleichen Rechte wie eine re-
gulär gebildete. Sie kann Gesetzesvorlagen
oder den Bundeshaushalt in die parlamen-
tarische Beratung einbringen, Verordnun-
gen und Verwaltungsvorschriften erlassen.
Ebenso gilt weiterhin die im Grundgesetz
(Artikel 65) formulierte Richtlinienkompe-
tenz des Kanzlers sowie das Ressort- und

Kollegialitätsprinzip innerhalb des Regie-
rungskabinetts.

Außenpolitik Auch wenn Staatsrechtler
mitunter darauf hinweisen, dass sich eine
geschäftsführende Bundesregierung wegen
ihres Übergangscharakters vor allem in au-
ßenpolitischen Fragen in größtmöglicher
Zurückhaltung üben sollte, ist es gerade die
Außenpolitik, die eine geschäftsführende
Kanzlerin Merkel fordern könnte, sollte
sich die Bildung der neuen Regierung hin-
ziehen. So beraten beispielsweise die
Staats- und Regierungschefs auf der Welt-
klimakonferenz vom 31. Oktober bis zum
12. November in Glasgow darüber, wie die
Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens
eingehalten werden können. Da gerade die
zukünftige Klimaschutzpolitik zu den
Knackpunkten in den Verhandlungen zwi-
schen SPD, Grünen und FDP über eine Ko-
alition gehören, kann Merkel auf der Kon-
ferenz keine glaubwürdigen Zusagen ma-
chen, die über die bisherige Klimaschutz-
politik der Bundesregierung hinausgehen.
Zum Jahreswechsel übernimmt Deutsch-
land von Großbritannien zudem die Präsi-
dentschaft der G7-Staaten.
Bis spätestens Ende Januar 2022 muss der
Bundestag obendrein über eine mögliche
Verlängerung der Bundeswehreinsätze in

Jordanien und im Irak entscheiden. Der
dafür notwendige Antrag kann laut Parla-
mentsbeteiligungsgesetz aber nur von der
Bundesregierung vorgelegt werden.

Kabinettsumbildung Eingeschränkt ist
Angela Merkel als geschäftsführende Kanz-
lerin in Personalfragen. Frei werdende Ka-
binettsposten darf sie an amtierende Mi-
nister in Vertretung vergeben. Eine Kabi-
nettsumbildung durch Ernennung neuer

Minister sieht das sogenannte „Versteine-
rungsprinzip“ nicht vor. Lediglich die Ent-
lassung von Ministern ist möglich. Ebenso
kann Merkel keine Vertrauensfrage nach
Artikel 68 Grundgesetz stellen, da das Par-
lament ihr nach Ablauf ihrer regulären
Amtszeit nie das Vertrauen durch Wahl
ausgesprochen hat. Umgekehrt kann der
Bundestag kein konstruktives Misstrauens-
votum nach Artikel 67 Grundgesetz anstre-
ben, um auf diesem Weg einen neuen

Kanzler zu wählen. Dies ist nur auf dem
Weg der Kanzlerwahl nach Artikel 63 mög-
lich.

Kontrollrechte Abgesehen von dieser Ein-
schränkung verfügt der Bundestag gegen-
über einer geschäftsführenden Regierung
über alle Kontrollrechte und Aufgaben. Da-
zu gehört auch die Einsetzung der Aus-
schüsse. Da diese in aller Regel spiegelbild-
lich zu den Bundesministerien eingesetzt
werden, hat der Bundestag nach den Wah-
len von 2013 und 2017 übergangsweise ei-
nen sogenannten Hauptausschuss einge-
setzt. Diese Verfahren führte angesichts der
sich hinziehenden Regierungsbildung zu
Beginn der auslaufenden Legislatur zu Kri-
tik, da das Grundgesetz die Einrichtung des
Auswärtigen-, des Europa-, des Verteidi-
gungs- und des Petitionsausschusses aus-
drücklich vorschreibt. So wurden die Aus-
schüsse schließlich Ende Januar 2018 ein-
gerichtet. Die Wiederwahl Merkels ließ
noch bis Mitte März auf sich warten. aw T

Weiterführende Links zu den

Themen dieser Seite finden

Sie in unserem E-Paper

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sitzt nach ihrer Vereidigung am 14. März 2018
allein auf der Regierungsbank im Bundestag. © picture-alliance/dpa/Kay Nietfeld

Z
umindest an einem Punkt
waren sich die Kanzlerkan-
didaten von SPD und Uni-
on am Wahlabend einig:
Bis spätestens Weihnachten
sollen nach dem Willen so-

wohl von Olaf Scholz (SPD) als auch Ar-
min Laschet (CDU) Koalitionsverhandlun-
gen abgeschlossen, ein neuer Bundeskanz-
ler gewählt und eine neue Regierung gebil-
det sein. Eine Hängepartie über ein halbes
Jahr wie nach der Bundestagswahl 2017
wollen beide verhindern. Er habe den
„Ehrgeiz“, dass Angela Merkel (CDU)
„nicht noch eine Neujahrsansprache als
Bundeskanzlerin halten muss“, betonte
Scholz in der „Berliner Runde“ von ARD
und ZDF am 26. September. Es sei zwar
„absurd“, ein genaues Datum zu nennen,
aber er wolle alles dafür tun, „dass wir vor
Weihnachten fertig sind, ein bisschen vor-
her wäre auch noch gut“. Auch Laschet will
die Regierungsbildung „auf jeden Fall vor
Weihnachten“ abschließen. Im kommen-
den Jahr habe Deutschland den Vorsitz der
G7-Staaten, daher müsse die neue Regie-
rung „sehr zeitnah ins Amt kommen“, sag-
te der Christdemokrat.
Auch wenn bislang vieles dafür spricht,
dass Scholz als Kanzler einer rot-gelb-grü-
nen „Ampel-Koalition“ Merkel ablösen
wird, gesichert ist es bislang nicht. Schon
gar nicht, ob die Koalitionsverhandlungen,
für die sich die Unterhändler von SPD,
FDP und Bündnis 90/Die Grünen am ver-
gangenen Freitag ausgesprochen haben, bis
Weihnachten erfolgreich sein werden. Im

Gegensatz zu den Landesverfassungen von
Bayern, Brandenburg, Baden-Württemberg
oder des Saarlandes macht das Grundge-
setz zudem keine Vorgaben, bis wann eine
neue Regierung nach einer Wahl gebildet
werden muss.

Vorschlagsrecht Laut Grundgesetz (Arti-
kel 63 Absatz 1 und 2) wählt der Bundes-
tag den Kanzler auf Vorschlag des Bundes-
präsidenten. Gewählt ist der Kandidat,
wenn er „die Stimmen der Mehrheit der
Mitglieder des Bundestages auf sich verei-
nigt“, sprich: mindestens eine Stimme
mehr als die Hälfte aller Abgeordneten er-
hält. Diese absolute Mehrheit oder auch
Kanzlermehrheit liegt im 20. Deutschen
Bundestag, der sich am 26. Oktober kon-
stituiert, bei 368 von 735 Stimmen.
In seiner Entscheidung, welchen Kandida-
ten der Bundespräsident zu welchem Zeit-
punkt zur Wahl vorschlägt, ist er verfas-
sungsrechtlich frei. Die Wahl muss auch
nicht mit der Konstituierung des Bundesta-
ges zusammenfallen, obwohl laut Grund-
gesetz (Artikel 69) die Amtszeit des Kanz-
lers und seiner Minister zu diesem Zeit-
punkt endet. Auf Ersuchen des Bundesprä-
sidenten müssen Kanzler und Minister ihre
Amtsgeschäfte weiterführen, bis ein neuer
Kanzler gewählt ist.
Dies muss nicht der Kandidat der größten
Bundestagsfraktion sein, er muss nicht ein-
mal dem Bundestag angehören. Wählbar
ist jeder deutsche Staatsbürger, der über
das aktive und passive Wahlrecht verfügt.
Somit könnte Bundespräsident Frank-Wal-

ter Steinmeier eben auch Armin Laschet
oder den CSU-Vorsitzenden Markus Söder
zur Wahl vorschlagen. Über letztere Varian-
te ist in den vergangenen zwei Wochen
nach der Wahl sogar in der CDU debattiert
worden. Laschet selbst stellte schließlich
die eigene Kanzlerkandidatur zur Disposi-
tion, sollte dadurch eine
unionsgeführte Jamaika-
Koalition mit Grünen und
Liberalen ermöglicht wer-
den.
In der politischen Praxis
hat bislang jeder Bundes-
präsident jenen Kandida-
ten vorgeschlagen, der sich
einer absoluten Mehrheit
im Bundestag sicher sein
konnte. Und so wurden
auch alle acht Bundeskanz-
ler jeweils im ersten Wahl-
gang gewählt. Dieser Linie
ist Frank-Walter Steinmeier auch vor vier
Jahren treu geblieben, nachdem die FDP
die Sondierungsgespräche mit CDU/CSU
und Grünen für eine Koalition acht Wo-
chen nach der Bundestagswahl mit den
Worten von Parteichef Christian Linder „Es
ist besser nicht zu regieren, als falsch zu re-
gieren“ abgebrochen hatte.

Steinmeiers Mahnung Nach dem Schei-
tern der Sondierungen nahm Bundespräsi-
dent Steinmeier die Parteien öffentlich in
die Pflicht: „Ich erwarte von allen Ge-
sprächsbereitschaft, um eine Regierungsbil-
dung in absehbarer Zeit möglich zu ma-

chen. Wer sich in Wahlen um politische
Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht
drücken, wenn man sie in den Händen
hält“, mahnte er in einer Ansprache.
Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass Stein-
meier sich vor allem an die SPD richtet,
die sich bislang kategorisch einer Wieder-

auflage der Großen Koaliti-
on verweigert und den
Gang in die Opposition an-
gekündigt hatte. Die sich
anschließenden Gespräche
mit dem SPD-Parteivorsit-
zenden Martin Schulz und
anderen Parteichefs von
Union, Grünen und FDP
erhöhte den öffentlichen
Druck auf die Sozialdemo-
kraten, doch in Verhand-
lungen mit Merkels Union
zu gehen. Gleichzeitig
machte es das öffentlich-

keitswirksame Drängen des Staatsober-
hauptes der SPD erst möglich, unter Wah-
rung des eigenen Gesichts in eine Koalition
mit der Union einzuwilligen.
Die Situation von 2017 und das Vorgehen
Steinmeiers macht deutlich, welch heraus-
gehobene Stellung dem Bundespräsiden-
ten im Fall einer schwierigen Regierungs-
bildung zukommt. Er fungiert als verfas-
sungsrechtlicher Notnagel. So hatte Stein-
meier auch andere Optionen, um die ver-
fahrene Situation aufzulösen: Er hätte Neu-
wahlen anstreben können oder die Bildung
einer sogenannten Minderheitsregierung.
Vor allem letzteres wurde in der Presse

breit diskutiert und von den erbitterten
Gegnern einer großen Koalition in den Rei-
hen der SPD als Alternative gefordert.
Sowohl eine Minderheitsregierung als auch
Neuwahlen sind aber ebenfalls nur über
den Weg der Kanzlerwahl beziehungsweise
deren Scheitern möglich. Die Möglichkeit,
Neuwahlen über eine gescheiterte Vertrau-
ensfrage (Artikel 68 Grundgesetz) herbei-
zuführen, stand nicht zur Verfügung, da
Merkel als geschäftsführende Kanzlerin die
Vertrauensfrage nicht stellen konnte. Stein-
meier hätte zunächst einen ersten Wahl-
gang im Bundestag einleiten müssen. Die
Frage, ob er Merkel oder einen anderen
Kandidaten auch gegen deren erklärten
Willen zur Wahl hätte vorschlagen können,
bietet bereits reichlich Platz für verfas-
sungsrechtliche Interpretationen.

Minderheitsregierung Um Merkel bereits
im ersten Wahlgang zur Kanzlerin einer
Minderheitsregierung zu wählen, hätte sie
ausreichend Stimmen von der Opposition
benötigt, um die absolute Mehrheit zu er-
ringen. Eine Tolerierung über Stimment-
haltung hätte nicht ausgereicht. Wäre ihre
Wahl hingegen gescheitert, hätte der Bun-
destag zwei Wochen Zeit gehabt, einen an-
deren Kandidaten mit absoluter Mehrheit
in beliebig vielen Wahlgängen zu küren. In
dieser Phase können die Wahlvorschläge
laut Geschäftsordnung des Bundestages
von einem Viertel der Abgeordneten ge-
macht werden.
Erst nach Ablauf dieser zweiwöchigen Frist
kann in einem dritten und letzten Wahl-

gang ein Kanzler laut Grundgesetz (Artikel
63 Absatz 4) auch mit der relativen Mehr-
heit gekürt werden, sprich: er benötigt le-
diglich mehr Stimmen als jeder andere
Kandidat. Bei nur einem Kandidaten ge-
staltet sich die Formulierung im Grundge-
setz, „gewählt ist, wer die meisten Stim-
men erhält“, schon schwieriger. Verfas-
sungsrechtlich ist nämlich umstritten, ob
dies bedeutet, dass der Kandidat in jedem
Fall mehr Ja- als Nein-Stimmen benötigt,
oder ob ausschließlich die Ja-Stimmen
zählen. Zu letzterem Ergebnis kam etwa
2014 der Düsseldorfer Verfassungsrechtler
Martin Morlock in einem Rechtsgutachten
für das Thüringer Justizministerium.
Kommt die Wahl mit relativer Mehrheit
zustande, so kann der Bundespräsident
den Gewählten entweder zum Kanzler ei-
ner Minderheitsregierung ernennen oder
aber den Bundestag aufzulösen. Dann
müssen innerhalb von 60 Tagen Neuwah-
len stattfinden.
Aktuell gibt es keine Anzeichen dafür, dass
sich die Situation von 2017 wiederholen
könnte. Zumal neben der Möglichkeit der
Ampel- auch noch eine Jamaika-Koalition
als Option im Raum steht. Und an Stein-
meiers Ablehnung gegenüber Neuwahlen
oder einer Minderheitsregierung hat sich
in den vergangenen vier Jahren sicherlich
nichts geändert. Dies und die verfassungs-
rechtlich hohen Hürden sprechen zudem
dafür, dass Koalitionsverhandlungen auch
ohne seine Intervention erfolgreich been-
det werden – vielleicht sogar noch vor
Weihnachten. Alexander Weinlein T

So wie hier beim Neujahrsempfang 2020 in Schloss Bellevue könnte es aussehen, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender (links) Olaf
Scholz (rechts) zur Wahl und Ernennung als Bundeskanzler gratulieren. © picture-alliance/AA/Abdulhamid Hosbas

Der
Notnagel
BUNDESPRÄSIDENT Bei der Wahl
des Bundeskanzlers kommt dem
Staatsoberhaupt eine entscheidende
Rolle zu. Vor allem wenn Koalitions-
verhandlungen scheitern

»Ich erwarte
von
allen

Gesprächs-
bereitschaft.«

Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier

im November 2017
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KURZ NOTIERT

Erich Köhler (CDU)
Amtszeit 1949 – 1950

Der in Erfurt geborene
Köhler (1892-1958)
war 1945 Mitbegrün-
der der CDU und von
1949 bis 1957 Abge-
ordneter des Bundesta-
ges. 1949 wurde er
zum Präsidenten des
ersten Bundestages ge-

wählt. Nach Kritik an seiner Amtsführung
trat Köhler im Oktober 1950 zurück.

Hermann Ehlers (CDU)
Amtszeit 1950 – 1954

Der gebürtige Berliner
Ehlers (1904-1954)
wirkte nach Kriegsen-
de als Juristischer
Oberkirchenrat der
Landeskirche Olden-
burg. Der Jurist kam
1949 in den Bundes-
tag und trat 1950 die

Nachfolge von Erich Köhler an. 1953 wurde
der populäre Ehlers, der das Ansehen des
Parlaments im Volk zu mehren wusste, er-
neut in das Amt gewählt. Er starb 1954
nach einer Infektion.

Eugen Gerstenmaier (CDU)
Amtszeit 1954 – 1969

Mit einer Amtszeit von
gut 14 Jahren im Präsi-
dentenamt ist Gersten-
maier (1906-1986) der
Rekordhalter. Der Theo-
loge und NS-Wider-
standskämpfer aus Ba-
den-Württemberg zog
1949 ins Parlament ein

und wurde 1954 Präsident. 1969 musste er
nach Vorwürfen, sich mit Wiedergutma-
chungsleistungen bereichert zu haben, zu-
rücktreten. Nach Gerstenmaier benannt ist
der „Lange Eugen“ in Bonn.

Kai-Uwe von Hassel (CDU)
Amtszeit 1969 – 1972

Der im heutigen Tansa-
nia geborene Hassel
(1913-1997) kam 1953
in den Bundestag,
schied jedoch 1954
wieder aus, um Minis-
terpräsident in Schles-
wig-Holstein zu wer-
den. 1963 wurde er

Verteidigungsminister und 1965 erneut in
den Bundestag gewählt. Ab 1966 war er
Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge
und Kriegsgeschädigte. 1969 wurde er Bun-
destagspräsident und amtierte dann von
1972 bis 1976 als Vizepräsident.

Annemarie Renger (SPD)
Amtszeit 1972 – 1976

Die in Leipzig geborene
Renger (1919-2008)
war die erste Frau an
der Spitze des Bundes-
tages. 1953 zog sie
erstmalig in das Parla-
ment ein und blieb bis
1990 Abgeordnete. Sie
gehörte unter anderem

dem Innen- und Entwicklungshilfeaus-
schuss an. Von 1972 bis 1976 war sie Präsi-
dentin, von 1976 bis 1990 Vizepräsidentin.

Karl Carstens (CDU)
Amtszeit 1976 – 1979

Der aus Bremen stam-
mende Carstens (1914-
1992) trat nach einer
Karriere als Jurist und
mehreren Posten als
Staatssekretär 1972 in
den Bundestag ein. Von
1973 bis 1976 war er
Vorsitzender der Uni-

onsfraktion. 1976 wurde er zum Bundes-
tagspräsidenten gewählt. Von 1979 bis
1984 amtierte er als Bundespräsident.

Richard Stücklen (CSU)
Amtszeit 1979 – 1983

Der Bayer Stücklen
(1916-2002) war bis-
lang der einzige CSU-
Politiker im Amt. Der
Elektrotechniker ge-
hörte von 1949 bis
1990 ohne Unterbre-
chung dem Bundestag
an und war von 1957

bis 1966 zudem Bundespostminister. Nach-
dem Stücklen zunächst von 1976 bis 1979
als Vizepräsident amtiert hatte,, wurde er
1979 zum Präsidenten gewählt. Von 1983
bis 1990 war er erneut Vizepräsident des
Parlaments.
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Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Wer wird’s?
BUNDESTAGSPRÄSIDENT Noch ist unklar, wen die SPD nominieren will

D
ie Tage von Wolfgang
Schäuble als Bundestags-
präsident neigen sich
dem Ende zu. Am Diens-
tag nächster Woche wird
der lang gediente Christ-

demokrat als Alterspräsident die konstitu-
ierende Sitzung leiten und die Wahl seiner
Nachfolgerin oder seines Nachfolgers über
die Bühne bringen. Wer das werden wird,
das war zu Redaktionsschluss noch nicht
bekannt.
Klar ist: Nach Annemarie Renger (1972 bis
1976) und Wolfgang Thierse (1998 bis
2005) wird zum dritten Mal ein Mitglied
der SPD-Fraktion das Amt übernehmen.
Die stärkste Fraktion im Parlament besetzt
traditionell das Amt. Mindestens zwei Na-
men kursierten in den vergangenen Wo-
chen in den Medien. Genannt wurde zum
einen der amtierende SPD-Fraktionschef
Rolf Mützenich und zum anderen die lang-
jährige SPD-Abgeordnete und ehemalige
Staatsministerin Aydan Özoguz.
Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk
Deutschland erklärte Mützenich, es ehre
ihn, mit dem Amt in Verbindung gebracht
zu werden. „Es muss jemand werden, der
oder die sich seit Beginn ihres Mandats für
die Stärkung des Parlaments eingesetzt
hat“, sagte Mützenich. „Ich habe mich im-
mer in den Dienst der Sache gestellt und
mein ganzes politisches und berufliches
Leben der Arbeit im Parlament gewidmet.“
Desinteresse klingt anders. Mützenich sitzt
seit 2002 im Bundestag. Der 62-Jährige
wurde 2013 stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender. Nach dem Rücktritt von Andrea
Nahles Anfang Juni 2019 übernahm der
promovierte Politologe zunächst kommis-
sarisch das Amt und wurde Ende Septem-
ber desselben Jahres zum Fraktionschef ge-
wählt. Bei seiner Wiederwahl Ende Sep-
tember diesen Jahres erhielt der gebürtige
Kölner 97 Prozent der Stimmen seiner
Fraktion.
Der „Tagesspiegel“ wiederum berichtete,
dass in SPD-Kreisen Özoguz als mögliche
Nachfolgerin Schäubles in Betracht gezo-
gen werde. Nach Renger und Rita Süss-
muth wäre sie die dritte Frau, die an der
Spitze des Präsidiums stünde, und die erste
Muslima. Die 54-Jährige gehört seit 2009
dem Bundestag an und saß vorher in der
Bürgerschaft ihrer Heimstadt Hamburg. Ih-
rer Partei diente die Deutsch-Türkin von
2011 bis 2017 als stellvertretende Vorsitzen-
de. Von 2013 bis 2018 amtierte sie im Rang

einer Staatsministerin im Kabinett als Be-
auftragte der Bundesregierung für Migrati-
on, Flüchtlinge und Integration.

Gewichtiges Amt Wer auch immer am
26. Oktober gewählt wird, es wartet ein ge-
wichtiges Amt. Protokollarisch handelt es
sich um das zweithöchste Amt im Staat
nach dem Bundespräsidenten. Die Ge-
schäftsordnung des Hauses beschreibt die
Aufgaben: „Der Präsident vertritt den Bun-
destag und regelt seine Geschäfte. Er wahrt
die Würde und die Rechte
des Bundestages, fördert
seine Arbeiten, leitet die
Verhandlungen gerecht
und unparteiisch und
wahrt die Ordnung im
Hause.“
Die bekannteste Aufgabe
des Bundestagspräsidenten
ist die Leitung der Parla-
mentssitzungen, ein Job
der weit über die Eröffnung
und Schließung der Sit-
zung sowie Aufruf der Ta-
gesordnungspunkte und
Redner hinausgeht. Dabei wird der Präsi-
dent von den Vizepräsidenten unterstützt.
Die oftmals sehr erhitzten Gemüter an die
notwenige Konstruktivität ihrer Redebeiträ-
ge erinnern, verlangt viel parlamentarische

Erfahrung, Diplomatie, Menschenkenntnis
– und Ausdauer. Denn manche Sitzungen
dauern bis in die Morgenstunden.
Es gilt die Ordnung im Geschehen zu be-
wahren. Zu diesem Zwecke kann der Präsi-
dent Abgeordnete einen Ordnungsruf oder
eine Rüge erteilen. Wortentzug oder – in
drastischen Fällen – ein Ausschluss von 30
Sitzungstage von Plenar- und Ausschusssit-
können die Folge sein.
Auch im Rahmen der Parteienfinanzierung
spielt der Bundestagspräsident eine Rolle.

Er setzt jährlich die Höhe
der staatlichen Mittel zur
Parteienfinanzierung fest
(siehe Seite 8). Zudem un-
terrichtet der Präsident über
Großspenden an die Partei-
en.
Der Bundestagspräsident ist
zudem der oberste Dienst-
herr von rund 3.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
tern des Bundestages. Dazu
gehört auch eine eigene Po-
lizei des Bundestages. Der
Bundestagspräsident hat

das Hausrecht über Gebäude des Parla-
ments und übt die Polizeigewalt aus.

Präsidium Der Präsident und die Vizes bil-
den das Bundestagspräsidium. Das über ei-

ne Wahlperiode gewählte Präsidium berät
sich regelmäßig über die Fragen der Haus-
leitung wie Personalangelegenheiten der
Bundestagsverwaltung, das öffentliche Auf-
treten oder den Abschluss größerer Verträ-
ge. Das Präsidium ist immer auch Teil des
Ältestenrates, in dem ebenfalls wichtige As-
pekte der Organisation, wie die Termine
der Sitzungswochen und die Tagesordnun-
gen, festgelegt werden.

Verkörpertes Selbstbewusstsein Der
Präsident ist auch das verkörperte Selbstbe-
wusstsein des Parlaments. So rügte Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert (CDU)
beispielsweise einst den damaligen Bun-
desverkehrsminister Alexander Dobrindt
(CSU) öffentlich in einer Sitzung für die
aus seiner Sicht mangelhafte Art des Minis-
teriums, Anfragen der Grünen zu beant-
worten. Auch mit dem Verfassungsgericht
haderte Lammert ab und an, etwa bei der
Ausgestaltung des Wahlrechts, bei dem er
dem Gericht vorwarf, in den Gestaltungs-
spielraum des Gesetzgebers einzugreifen.
Das Wahlrecht wird voraussichtlich auch
den neuen Bundestagspräsidenten beschäf-
tigen. Weder Lammert noch Schäuble ge-
lang es, im Haus einen Konsens für eine
Reform zu bilden, um ein weiteres An-
wachsen des Bundestages zu verhindern.
Bei der von Union und SPD getragenen Re-
form enthielt sich Schäuble und gab sogar
eine Erklärung zu Protokoll: „Die vorgese-
henen Maßnahmen sind zu der dringend
notwendigen Reform kaum geeignet und
reichen nicht aus.“ Kleiner ist der Bundes-
tag nach der jüngsten Wahl in der Tat nicht
geworden.

Abwahl umstritten Rechtlich umstritten
ist, ob ein Parlamentspräsident abgewählt
werden kann. Dies ist weder im Grundge-
setz noch in der Geschäftsordnung vorge-
sehen und hat auch erst einmal in der Ge-
schichte der Bundesrepublik eine Rolle ge-
spielt. So wurde im 1. Deutschen Bundes-
tag 1949 gegen den Parlamentspräsidenten
Erich Köhler (CDU) ein Misstrauensantrag
an den Geschäftsordnungsausschuss über-
wiesen, nachdem Köhler in turbulenten
Sitzungen überfordert wirkte. Der Aus-
schuss stellte jedoch fest, dass Misstrauens-
und Missbilligungsanträge gegen Mitglie-
der des Präsidiums unzulässig seien. Denk-
bar wäre aber eine entsprechende Ergän-
zung der Geschäftsordnung.

Sören C. Reimer/Christina Schiegl T

Wenn es zu unruhig wird im Plenarsaal, kann die neue Präsidentin oder der neue Präsident beherzt zur Glocke greifen. © picture-alliance/photothek/Thomas Trutschel

»Der
Präsident
vertritt den

Bundestag und
regelt seine
Geschäfte.«
Geschäftsordnung des
Deutschen Bundestages

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble gratuliert Bundeskanzlerin Angela Merkel im
März 2018. Vorher hatte Schäuble Merkel vereidigt. © picture alliance / photothek

KURZ NOTIERT

Rainer Barzel (CDU)
Amtszeit 1983 – 1984

Der in Ostpreußen ge-
borene Barzel (1924-
2006) war von 1957
bis 1987 Mitglied des
Bundestages, von
1964 bis 1973 Chef
der Unionsfraktion
und von 1971 bis
1973 CDU-Vorsitzen-
der. 1972 scheiterte er mit einem konstruk-
tiven Misstrauensvotum gegen Bundes-
kanzler Willy Brandt (SPD). 1983 wurde der
Jurist zum Parlamentspräsidenten gewählt,
behielt das Amt aber nur kurz, bevor er im
Zusammenhang mit der Flick-Affäre 1984
zurücktrat.

Philipp Jenninger (CDU)
Amtszeit 1984 – 1988

Dass eine missglückte
Rede die Karriere be-
enden kann, musste
Bundestagspräsident
Jenninger 1988 erle-
ben. Seine Ausführun-
gen zum 50. Jahrestag
der antijüdischen No-
vemberpogrome durch
die Nationalsozialisten wurden missdeutet.
Der Jurist aus Baden-Württemberg trat
vom Amt zurück. Jenninger (1932-2018)
war von 1969 bis 1990 Abgeordneter im
Bundestag, dort unter anderem Mitglied im
Haushaltsausschuss. 1982 wurde er Staats-
minister im Kanzleramt und 1984 zum
Bundestagspräsidenten gewählt. Sein Ab-
geordnetenmandat legte erzum Ende der
Wahlperiode nieder.

Rita Süssmuth (CDU)
Amtszeit 1988 – 1998

Nach Annemarie Ren-
ger gelangte mit Rita
Süssmuth (84) die
zweite Frau an die
Spitze des Parlaments.
Zuvor war die aus
Nordrhein-Westfalen
stammende Pädago-
gik-Professorin von
1985 bis 1988 Bundesfamilienministerin im
Kabinett von Helmut Kohl (CDU). Von 1987
bis 2003 Mitglied des Bundestages, amtier-
te sie von 1988 bis 1998 als Präsidentin
des Parlaments. In Süssmuths Amtszeit fie-
len die Wiedervereinigung und die Vorbe-
reitung des Umzugs des Bundestages von
Bonn nach Berlin.

Wolfgang Thierse (SPD)
Amtszeit 1998 – 2005

Mit Thierse (77) wurde
zum ersten Mal ein
ehemaliger DDR-Politi-
ker Bundestagspräsi-
dent. Zuvor Abgeord-
neter in der ersten frei
gewählten DDR-Volks-
kammer, kam der Kul-
turwissenschaftler am
3. Oktober 1990 in den Bundestag. Von
1990 bis 1998 war Thierse stellvertretender
Vorsitzender der SPD-Fraktion, Von 1998
bis 2005 Präsident des Bundestages. Bis zu
seinem Ausscheiden aus dem Parlament
2013 amtierte er als Vizepräsident.

Norbert Lammert (CDU)
Amtszeit 2005 – 2017

2005 übernahm Lam-
mert (72) das Amt des
Bundestagspräsiden-
ten, nachdem er zuvor
drei Jahre lang Vize-
präsident gewesen
war. Lammert gehörte
dem Bundestag seit
1980 an. Der Soziolo-
ge und Politikwissenschaftler war Staatsse-
kretär in mehreren Ministerien sowie kul-
turpolitischer Sprecher der Unionsfraktion.
2017 schieder nach zwölf Jahren im Präsi-
dentenamt aus dem Parlament aus. Seit
2018 leitet Norbert Lammert die Konrad-
Adenauer Stiftung.

Wolfgang Schäuble (CDU)
Amtszeit 2017 – 2021

Wolfgang Schäuble
(79) ist der dienstäl-
teste Abgeordnete der
deutschen Parlaments-
geschichte: Seit 1972
gehört er als stets di-
rekt gewählter Abge-
ordneter dem Bundes-
tag an, dessen Präsi-
dent er seit 2017 ist. 1984 bis 1991 erst
Kanzleramts-, dann Bundesinnenminister,
war er danach bis ins Jahr 2000 Vorsitzen-
der der CDU/CSU-Fraktion sowie seit 1998
zugleich CDU-Parteichef. 2005 bis 2009 lei-
tete er erneut das Bundesinnenministeri-
um. Anschließend stand er bis 2017 an der
Spitze des Finanzressorts. Bei einem Atten-
tat am 12. Oktober 1990 wurde Wolfgang
Schäuble schwer verletzt. Er sitzt seitdem
im Rollstuhl.
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Akkord zum Auftakt
PRÄSIDIUM Bei der Wahl seiner Mitglieder zeigen sich erste Grenzziehungen im neuen Parlament

E
in wenig ist es mit konstituie-
renden Sitzungen wie mit ei-
nem Musikstück, bei dem be-
reits die ersten Töne ein The-
ma setzen. Wenn am Dienstag
kommender Woche der 20.

Bundestag zu seiner Auftaktsitzung zusam-
mentritt, stehen schließlich schon die ers-
ten Abstimmungen auf der Tagesordnung.
Es geht um die Beschlussfassung über die
Geschäftsordnung, die Wahl des Präsiden-
ten und seiner Stellvertreter, und das Publi-
kum wird gespannt verfol-
gen, welche Kräfteverhält-
nisse wie zum Tragen kom-
men, wo Trennlinien gezo-
gen und Gemeinsamkeiten
verdeutlicht werden, wel-
cher Klang vorgegeben wird
für die neue Wahlperiode.
Vor vier Jahren setzte das
Parlament bei seiner Kon-
stituierung einen kräftigen
Akkord, der die gesamte
Wahlperiode hindurch
nachhallte, als es bei der
Wahl der sechs Vizepräsi-
denten den Kandidaten der AfD-Fraktion,
Albrecht Glaser, in drei Wahlgängen durch-
fallen ließ. Schon zuvor war Glasers Nomi-
nierung in den anderen Fraktionen wegen
Äußerungen des damals 75-Jährigen zum
Islam auf Ablehnung gestoßen. Dass die
AfD-Fraktion einen Sitz im Bundestagsprä-
sidium beanspruchen kann, wurde dabei
nicht in Frage gestellt. Schließlich ist in der

derzeit geltenden Geschäftsordnung festge-
legt, dass in dem Führungsgremium jede
Fraktion durch mindestens einen Vizeprä-
sidenten vertreten ist. Damit war und ist
aber keineswegs auch für jeden vorgeschla-
genen Kandidaten automatisch die not-
wendige Mehrheit gesichert, die in den ers-
ten beiden Wahlgängen bei der absoluten
Mehrheit der Bundestagsabgeordneten
liegt und im dritten Wahlgang bei der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Das bekamen im Laufe der 19. Wahlperi-

ode auch eine ganze Reihe
von Glasers Fraktionskolle-
gen zu spüren: Insgesamt
sechs ihrer Abgeordneten
schlug die AfD-Fraktion in
den zurückliegenden Jah-
ren für den Vize-Posten
vor; die erforderliche
Mehrheit fand im Plenum
keiner von ihnen.
Damit war die Fraktion als
einzige nicht im Präsidium
vertreten und sah sich in
ihren parlamentarischen
Rechten verletzt. Daher

schlug sie den Klageweg nach Karlsruhe ein
und reichte zudem beim Bundesverfas-
sungsgericht einen Eilantrag ein, den Bun-
destag zu verpflichten, „vorläufig verfah-
rensmäßige Vorkehrungen für das Wahlver-
fahren“ zu treffen. Das Verfassungsgericht
lehnte den Eilantrag jedoch in diesem
Sommer als unzulässig ab, „weil er auf
Rechtsfolgen gerichtet ist, die im Organ-

streitverfahren grundsätzlich nicht erreicht
werden können“. In der Hauptsache könne
die Fraktion allenfalls die Feststellung ei-
ner Verletzung ihrer Rechte erreichen, nicht
aber die Verpflichtung des Bundestages zu
verfahrensmäßigen Vorkehrungen für künf-
tige Wahlen eines AfD-Kandidaten für das
Vizepräsidentenamt, argumentierten die
Richter (2 BvE 9/20).
Zurückgewiesen wurde von ihnen auch ein
Eilantrag das AfD-Abgeordneten Fabian Ja-
cobi zur Frage, ob ein Parlamentarier je-
denfalls ab dem zweiten
Wahlgang einen eigenen
Kandidaten für den Vizepos-
ten vorschlagen und darü-
ber abstimmen lassen kann
(2 BvE 2/20). Jacobi hatte
zum zweiten Wahlgang ei-
nes AfD-Kandidaten im No-
vember 2019 einen eigenen
Vorschlag angekündigt,
doch wurde sein entspre-
chender Antrag in der Sit-
zung als unzulässig zurück-
gewiesen, weil einem einzel-
nen Abgeordneten kein Vor-
schlagsrecht für die Wahl eines Vizepräsi-
denten zustehe. In diesem Organstreitver-
fahren kommt es in Karlsruhe am 10. No-
vember zur mündlichen Verhandlung.
Der Konflikt erinnert an das Jahr 2005, als
der damalige PDS-Chef Lothar Bisky bei
der Wahl der Vizepräsidenten viermal
durchfiel; erst im Frühjahr 2006 wurde
statt Bisky seine Fraktionskollegin Petra

Pau ins Präsidium gewählt. Streit gab es
auch immer wieder um die Zahl der Vize-
präsidenten – mal ging es um den An-
spruch der großen Fraktionen auf zwei Prä-
sidiumsplätze, mal um den Wunsch kleine-
rer Fraktionen, bei der Besetzung des Gre-
miums berücksichtigt zu werden. Erst seit
1994 nämlich steht jeder Fraktion ein
Grundmandat im Präsidium zu.
Damals waren die Grünen wieder in Frak-
tionsstärke in das Parlament eingezogen
und forderten als drittstärkste Kraft einen

Platz im Präsidium. Aller-
dings war keine Mehrheit
für eine Vergrößerung zu
erwarten, während die
FDP als kleinste Fraktion
nicht aus dem Gremium
ausscheiden wollte und
die SPD darauf beharrte,
wie bisher zwei Vizepräsi-
denten zu stellen. Schließ-
lich stimmte die Union
dem Antrag der Grünen
zu, jeder Fraktion ein
Grundmandat im Präsidi-
um einzuräumen. Abge-

lehnt wurde dagegen der anschließende
Antrag der SPD, das Präsidium auf sechs
Mitglieder zu erweitern, ebenso wie ein
Antrag der damaligen PDS-Gruppe, gleich-
falls einen Vertreter in das Präsidium ent-
senden zu können. Von einer „ungewöhn-
lichen Allianz“ der Grünen mit Union und
FDP war damals etwa in der „Süddeut-
schen Zeitung“ zu lesen zu einer Zeit, in

der über etwaige „Jamaika“-Bündnisse
noch nicht einmal spekuliert wurde.
2005 beschloss der Bundestag dann zu Be-
ginn der damaligen großen Koalition eine
Erweiterung des Präsidiums um einen wei-
teren Vizepräsidentenposten: Danach be-
setzten FDP, Grüne und PDS je einen Vize-
präsidentenstuhl, während Union und
SPD im Präsidium mit je zwei Mitgliedern
vertreten waren. Von 2009 bis 2013 dage-
gen stellte jede Fraktion wieder einen Vize,
wie es die Geschäftsordnung auch für die
zurückliegende Wahlperiode vorsah. In der
Wahlperiode von 2013 bis 2017 mit nur
vier Fraktionen kamen dagegen je zwei Vi-
ze aus der CDU/CSU und der SPD sowie je
einer von den Linken und den Grünen.

Interfraktionell Bis 1994 war die Zahl der
Stellvertreter in der Geschäftsordnung übri-
gens gar nicht festgelegt. Von der ersten bis
neunten Wahlperiode beruhte sie auf inter-
fraktionellen Vereinbarungen, bis nach
dem Einzug der Grünen in den Bundestag
1983 erstmals über die Zahl der Vizepräsi-
denten abgestimmt wurde. Ihr damaliger
Antrag, die Stellvertreterzahl zu erhöhen,
wurde ebenso abgelehnt wie ihr ähnlicher
Vorstoß vier Jahre danach. Beide Male
blieb so das Präsidium den Grünen von
vornherein versperrt. Ob die AfD schon
nach einer Wahlperiode den Sprung in das
Gremium schafft, wird der übernächste
Dienstag zeigen. Auch bei der 20. Konstitu-
ierung eines Bundestages ist Spannung ga-
rantiert. Helmut Stoltenberg T

Das Präsidium des Bundestages bei einer Sitzung im Mai 2018 © Deutscher Bundestag/Marco Urban

Sechs AfD-
Kandidaten
für den

Vizeposten
fanden

keine Mehrheit
im Plenum.

Auch um die
Zahl der

Stellvertreter
des

Präsidenten
gab es immer
wieder Streit.

ALTERSPRÄSIDENTEN

Paul Löbe (SPD)

Dass der 1875 geborene Sozialdemokrat
1949 den Bundestag eröffnete, war nach
der NS-Diktatur ein Zeichen demokrati-
scher Kontinuität: Löbe war von 1920 bis
1932 fast durchgehend Präsident des
Reichstages gewesen.

Marie-Elisabeth Lüders (FDP)

Mit Lüders, Jahrgang 1878, übernahm
1953 und 1957 die bislang einzige Frau
die Eröffnung eines neuen Bundestages.
Beide Male verzichtete der älteste Abge-
ordnete, der damalige Regierungschef
Konrad Adenauer (CDU), geboren 1876.

Robert Pferdmenges (CDU)
Da Bundeskanzler Adenauer auch 1961
auf die Eröffnung der konstituierenden
Sitzung verzichtete, fungierte sein gut
vier Jahre jüngerer Parteifreund Robert
Pferdmenges als Alterspräsident.

KonradAdenauer (CDU)
Nunmehr ohne Regierungsamt, über-
nahm Adenauer 1965 die Funktion des
Alterspräsidenten, auf die er zuvor drei-
mal verzichtet hatte.

William Borm (FDP)
Borm, Jahrgang 1895, eröffnete 1969 als
zweites FDP-Mitglied nach Lüders die
erste Sitzung eines neu gewählten Bun-
destages.

Ludwig Erhard (CDU)
Als zweiter Ex-Kanzler nach Adenauer
fungierte der 1897 geborene Erhard so-
wohl 1972 als auch 1976 als Alterspräsi-
dent.

HerbertWehner (SPD)
Mehr als 30 Jahre nach Löbe war 1980
mit dem langjährigen SPD-Fraktionschef,
1906 geboren, wieder ein Sozialdemo-
krat Alterspräsident.

Willy Brandt (SPD)
Dreimal – 1983, 1987 und 1990 – eröff-
nete der frühere Bundeskanzler, Jahr-
gang 1913, einen neuen Bundestag.
Brandts wenig älterer Parteifreund Egon
Franke hatte 1983 darauf verzichtet.

Stefan Heym (PDS)
Der 1913 geborene Heym war 1994 als
erster ehemaliger DDR-Bürger Altersprä-
sident des Bundestages. Der parteilose
Schriftsteller gehörte zur PDS-Gruppe.

Fred Gebhardt (PDS)
Das frühere SPD-Mitglied, 1928 geboren
und 1998 Alterspräsident, war wie zuvor
Heym als Parteiloser über die offene Lis-
te der PDS ins Parlament eingezogen.

Otto Schily (SPD)
Einst von den Grünen zur SPD gewech-
selt, war er 2002 als erster amtierender
Minister zugleich Alterspräsident. Auch
2005 kam Schily, Jahrgang 1932, die Er-
öffnung der konstituierenden Sitzung zu.

Heinz Riesenhuber (CDU)
Von dem 1935 geborenen Alterspräsi-
denten von 2009 sowie 2013 wurde die-
se Funktion letztmalig aufgrund seines
Alters statt der Dauer seiner Parlaments-
zugehörigkeit wahrgenommen.

Hermann Otto Solms (FDP)
2012 verzichtete er auf eine erneute
Kandidatur zum Bundestag und schied
2013 aus dem Parlament aus – wie sei-
ne Partei, aber planmäßig. Vier Jahre
später eröffnete er 2017 die erste Sit-
zung des 19. Bundestages als der Abge-
ordnete mit der zweitlängsten Parla-
mentszugehörigkeit – nach Wolfgang
Schäuble (CDU), der sich dann der Wahl
zum Bundestagspräsidenten stellte.

Wolfgang Schäuble (CDU)
Bei einem anderen Wahlausgang hätte
dem scheidenden Bundestagspräsiden-
ten wohl niemand eine zweite Amtszeit
streitig gemacht, doch fällt das Amt tra-
ditionsgemäß der größten Fraktion zu,
2021 also der SPD. Die Würde des Alters-
präsidenten kommt ihm als dienstältes-
tem Abgeordneten zu, der dem Bundes-
tag seit 49 Jahren ununterbrochen ange-
hört. Älter als der 79-Jährige sind im
neuen Bundestag nur die beiden AfD-
Abgeordneten Alexander Gaulaud (80)
und Albrecht Glaser (79). sto T

Weiterführende Links zu den

Themen dieser Seite finden

Sie in unserem E-Paper

VonWürden und Bürden der Altvorderen
ALTERSPRÄSIDENT Seit vier Jahren eröffnet nicht der an Lebensjahren älteste, sondern der dienstälteste Abgeordnete die konstituierende Sitzung

„Nach der Übung dieses Hauses eröffnet
bei Beginn einer neuen Legislaturperiode
das älteste Mitglied, das im Saale ist, die
Session“, erläuterte Konrad Adenauer
(CDU) zu Beginn der konstituierenden Sit-
zung des neuen Bundestages am 19. Okto-
ber 1965 die Geschäftsgrundlage. Er sei am
5. Januar 1876 geboren, fügte der damals
89-jährige Ex-Kanzler hinzu, erkundigte
sich der Form halber, ob ein älteres Mit-
glied anwesend sei, und stellte mit der ihm
eigenen Bescheidenheit zufrieden fest, dass
er „ganz offenbar einzig“ sei.
Bis zum Beginn der zurückliegenden Legis-
laturperiode im Jahr 2017 war die jeweils
erste Sitzung eines neuen Bundestages stets
von dessen an Lebensjahren ältesten Mit-
glied eröffnet worden – oder, wenn dieses
(wie Adenauer als amtierender Regierungs-
chef 1953, 1957 und 1961) die Würde des
Alterspräsidenten ablehnte, das nächstältes-
te. Vorrangigste Aufgabe der Alterspräsi-
denten ist es, nach einer Eröffnungsrede
die Wahl des neuen Parlamentspräsidenten
zu leiten; eine Tradition nicht nur der
deutschen Parlamentsgeschichte. Zu Wei-
marer Zeiten bescherte sie dem Reichstag
nach den beiden Wahlen von 1932 mit
Clara Zetkin (KPD) und Karl Litzmann
(NSDAP) zwei Exponenten der äußersten
politischen Ränder als Alterspräsidenten,
die dies zu entsprechend agitatorischen

Ansprachen nutzten: Hoffte die eine am
30. August, noch „das Glück zu erleben, als
Alterspräsidentin den ersten Rätekongress
Sowjetdeutschlands zu eröffnen“, plädierte
der andere am 6. Dezember für die Ernen-
nung Hitlers zum Reichskanzler
Im Juni 2017, kurz vor Ablauf der vorletz-
ten Legislaturperiode, beschloss der Bun-
destag auf Anregung seines damaligen Prä-
sidenten Norbert Lammert
(CDU) eine Änderung sei-
ner Geschäftsordnung.
Nach der mit der Koaliti-
onsmehrheit von Union
und SPD bei Enthaltung
der Linken gegen die
Stimmen der Grünen an-
genommenen Neurege-
lung wird der Bundestag
seitdem nicht mehr von
seinem an Lebensjahren,
sondern von dem an Man-
datsjahren ältesten Mit-
glied eröffnet.
Hintergrund war 2017 die Befürchtung,
dass nach einem Einzug der AfD bei der
anstehenden Parlamentswahl deren
77-jähriger Abgeordneter Wilhelm von
Gottberg als Alterspräsident die erste Sit-
zung des Parlaments eröffnen könnte. Da-
bei führten vor allem Gottbergs umstritte-
ne Äußerungen zum Holocaust zu der

Neuerung. Mit dieser, so hieß es in der Be-
schlussvorlage des Geschäftsordnungsaus-
schusses (18/12376), „könne sichergestellt
werden, dass ein Mitglied die erste Sitzung
des neugewählten Bundestages leite, das
über ausreichende parlamentarische Erfah-
rungen verfüge“. Damit fiel die Würde des
Alterspräsidenten des 19. Bundestages
Wolfgang Schäuble (CDU) mit seinen da-

mals 45 Abgeordnetenjah-
ren zu, der sie aber aufgrund
seiner Nominierung für die
Lammert-Nachfolge an Her-
mann Otto Solms (FDP)
mit damals 33 Jahren Parla-
mentserfahrung weitergab.
Schäuble, dienstältestes aller
Mitglieder deutscher Natio-
nalparlamente seit 1848, er-
öffnet nächste Woche die
erste Sitzung des 20. Bun-
destages.
Mit der Regelung von 2017
steht der Bundestag keines-

wegs allein. Im Schweizer Nationalrat etwa
ist Alterspräsident seit 2003 das Mitglied
mit der längsten ununterbrochenen Amts-
dauer; die selbe Definition gilt heute im
britischen Unterhaus für den Jahrhunderte
alten Titel des „Father of the House“; in
beiden Fällen obliegt auch ihnen die Sit-
zungsleitung bei der Wahl des neuen Parla-

mentspräsidenten. Das Europäische Parla-
ment entzog diese Aufgabe 2009 seinem
an Lebensjahren ältesten Mitglied, als
Frankreichs Rechtsaußen Jean-Marie le Pen
als Alterspräsident zu erwarten war, und
übertrug sie dem scheidenden Präsidenten
beziehungsweise seinen Vize; sind auch
diese nicht anwesend, kommt das Mitglied
mit der längsten Mandatszeit zum Zuge.
Dabei erschöpft sich die
Funktion des Alterspräsi-
denten nicht nur im For-
malen. sondern erfüllt
auch eine repräsentative
Aufgabe, so wie die konsti-
tuierende Sitzung eines
neu gewählten Parlaments
stets ein aus dem demokra-
tischen Alltag herausragen-
des Datum darstellt. Ver-
bindende Worte und der
Verweis auf die gemeinsa-
me Verantwortung der Par-
lamentarier können nach
hitzigen Wahlkämpfen zu einem konstruk-
tiven Arbeitsklima im Bundestag beitragen.
In dessen Geschichte stieß der davon aus-
gehende Versöhnungsgedanke an seine
Grenzen, wenn sich in den (erwarteten) Al-
terspräsidenten die schmerzhaften Brüche
deutscher Geschichte spiegelten. Als 1994
der 81-jährige Stefan Heym von der PDS-

Gruppe die Konstituierende Sitzung eröff-
nete und sich alle wie üblich erhoben,
blieben die Unionsabgeordneten demons-
trativ sitzen und verweigerten dem partei-
losen Schriftsteller aus der ehemaligen
DDR mit Ausnahme der langjährigen Par-
lamentspräsidentin Rita Süssmuth (CDU)
nach der Rede den Applaus.
Auf andere Weise hatte schon elf Jahre zu-

vor die Vergangenheit eines
Anwärters auf die Altersprä-
sidenten-Würde für Aufre-
gung gesorgt, als die frisch
ins Parlament eingezoge-
nen Grünen 1983 mit Wer-
ner Vogel den ältesten der
gewählten Abgeordneten
stellten. Als herauskam,
dass Vogel in den 1930er
Jahren in die SA und die
NSDAP eingetreten war,
nahm er sein Mandat erst
gar nicht an. Statt seiner er-
öffnete Willy Brandt (SPD)

als dritter Ex-Kanzler nach Adenauer und
Ludwig Erhard eine Legislaturperiode. So
kurz wie Adenauer fasste sich dabei übri-
gens im Bundestag kein anderer Altersprä-
sident: Nicht ohne die Abgeordneten an
die „Gemeinsamkeit ihrer Verpflichtungen“
zu erinnern, reichten Adenauer für die ei-
gentliche Ansprache vier Sätze. sto T

Mit der
Neuregelung
von 2017
steht der
Bundestag
keineswegs
alleine.

Bei den
Brüchen der
Geschichte
stieß der

Versöhnungs-
gedanke an

seine Grenzen.
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Der Bundestag wird jünger
STATISTIK Große Unterschiede zwischen den Fraktionen beim Frauenanteil, mehr Abgeordnete mit Migrationshintergrund

D
en befürchteten ganz
großen Aufwuchs hat es
nicht gegeben:
Mit 736 Abgeordneten
hat der neue gewählte
Bundestag dennoch

27 mehr als 2017 – ein erneuter Rekord.
Eigentlich liegt das Soll bei 598 Sitzen.
Der neue Bundestag ist nicht nur größer
als sein Vorgänger, sondern auch jünger
und weiblicher, wie ein Blick auf die Zah-
len zeigt. Während sich – laut amtlichen
Endergebnis – 456 Abgeordnete über ihre
Wiederwahl freuen konnten, ziehen 116
Frauen und 164 Männer erstmals ins Par-
lament ein (38 Prozent der Abgeordne-
ten). Auf die Fraktionen heruntergebro-
chen gibt es bei der SPD 104 neue Ge-
sichter (49 Prozent der Fraktion), bei den
Grünen treten 66 Männer und Frauen ih-
re erste Wahlperiode an (56 Prozent der
Fraktion). Bei der AfD sind es 24 Neulin-
ge (30 Prozent), bei der FDP 28 (27 Pro-
zent), bei der Union 49 (25 Prozent) und
bei der Linken acht (21 Prozent).

Mehr Frauen Verändert hat sich der Frau-
enanteil: Er liegt nun bei 34,8 Prozent,
vier Prozentpunkte höher als 2017. Da-
mit wird der zweithöchste Wert der Ge-
schichte des Bundestages erreicht. Höher
lag der Frauenanteil nur nach der Wahl
2013 mit 36,5 Prozent. Es zeigen sich in-
des gravierende Unterschiede zwischen
den Fraktionen: Bündnis 90/Die Grünen
hat mit 59,3 Prozent (2017: 58,2 Pro-
zent), gefolgt von Die Linke mit 53,8 Pro-
zent (2017: 53,6 Prozent), den höchsten
Frauenanteil. Mit einem Frauenanteil von
41,8 Prozent (2017: 41,8 Prozent) folgt
mit einigem Abstand die SPD-Fraktion.
CDU/CSU und FDP liegen mit einer
Frauenquote von 23,5 Prozent (2017:
19,9 Prozent) beziehungsweise 23,4 Pro-
zent (2017: 22,5 Prozent) im Mittelfeld.
Den geringsten Frauenanteil mit insge-
samt elf Frauen hat mit 13,3 Prozent die
AfD (2017: 10,8 Prozent). Unter den ge-
wählten Frauen sind mit Nyke Slawik
und Tessa Ganserer, beide von Bündnis
90/Die Grünen, die ersten offen lebenden
Trans-Frauen im Deutschen Bundestag.
Im europaweiten Vergleich liegt die Bun-
desrepublik damit im Mittelfeld. Spitzen-
reiter sind laut Daten aus den Gleichstel-
lungsstatistiken des Europäischen Insti-

tuts für Gleichstellungsfragen Schweden
(49,6 Prozent), Finnland (46 Prozent)
und Belgien (43,3 Prozent). Schlusslich-
ter sind Ungarn (12,6 Prozent), Malta
(13,4 Prozent) und Rumänien (20 Pro-
zent). Das Europarlament liegt bei 40,4
Prozent. Im Britischen Unterhaus liegt
der Frauenanteil bei 34 Prozent, im US-
Kongress bei 27,2 Prozent. Den höchsten
Frauenanteil weltweit verzeichnet laut
Angaben der Interparlamentarischen Uni-
on das Parlament in Ruanda mit
61,3 Prozent.

Altersstruktur Der Bundestag ist in seiner
Gesamtheit jünger geworden – ganz im
Gegensatz zur Entwicklung der letzten
Jahrzehnte. Das Durchschnittsalter aller
Abgeordneten beträgt – auf dem vorläufi-
gen Wahlergebnis berechnet – 47,3 Jahre.
Nach der Wahl 2017 lag es bei 49,4 Jah-
ren. Der niedrigste Wert wurde 1972 mit
46,6 Jahren verzeichnet, der höchste 1961
mit 52,3 Jahren.
Bei den Frauen liegt das Durchschnittsal-
ter in der neuen Wahlperiode bei 45,5,
bei den Männern bei 48,2 Jahren. Am
jüngsten sind die Abgeordneten der Grü-
nen mit einem Altersschnitt von 42,4 Jah-
ren. Im Schnitt am ältesten sind die AfD-

Abgeordneten mit 51 Jahren. Passend da-
zu ist der älteste Abgeordnete der ehema-
lige AfD-Fraktionschef Alexander Gau-
land mit 80 Jahren, während das „Küken“
des Bundestages, die 23-jährige Emilia Jo-
hanna Fester, der Grünen-Fraktion ange-
hört. Bei der Linken liegt der Altersschnitt

bei 50,4, bei der Union bei 49,5, bei der
FDP bei 47,8 und bei der SPD bei
46,4 Jahren.
Zahlenmäßig ist die Altersgruppe der
50- bis 59-Jährigen mit 31,8 Prozent die,
die im 20. Bundestag am stärksten vertre-
ten ist, gefolgt von den 40- bis 49-Jähri-
gen (28 Prozent) und den 30- bis 39-Jäh-
rigen (19,5 Prozent). Auch die 60 bis
69-Jährigen sind noch mit einem zwei-
stelligen Anteil von 12,5 Prozent vertre-
ten, während die Altersgruppe der unter
30-Jährigen nur noch 6,8 Prozent und die
über 70 Jährigen gerade einmal noch 1,4
Prozent ausmachen.
Unter letzteren findet sich mit seinen
79 Jahren auch der dienstälteste Abgeord-
nete, Wolfgang Schäuble (CDU), der sein
Amt als Bundestagspräsident nach der
Wahlschlappe der Union nicht mehr wei-
terführen können dürfte, aber dafür das
des Alterspräsidenten innehat (siehe Sei-
ten 4 und 5). Als dieser wird er die kon-
stituierende Sitzung am 26. Oktober er-
öffnen.

Berufsgruppen Auch im 20. Bundestag
sind die Berufsgruppen sehr unterschied-
lich dimensioniert. Der Großteil der Ab-
geordneten kommt aus dem Bereich Un-
ternehmensorganisation, Recht, Verwal-
tung (532 von 735). Mit zahlenmäßig
weitaus weniger Abgeordneten folgen die
Berufsgruppen Sprache, Literatur, Gesell-
schaft, Wirtschaft, Medien, Kultur (64
von 735) und Gesundheit, Soziales, Leh-
re und Erziehung (59 von 735). Mit je
19 und 16 Abgeordneten sind Naturwis-
senschaftler, Geografen und Informatiker
und Menschen aus dem Bereich Roh-

stoffgewinnung, Produktion, Fertigung
vertreten. Mit zehn Abgeordneten ist der
Bereich Kaufmännische Dienstleistun-
gen, Vertrieb, Tourismus der letzte zwei-
stellige, vor den mit je sieben sehr rar
vertretenen Land-, Forst- und Tierwirt-
schaftlern, aus Bau, Architektur, Gebäu-
detechnik und aus Verkehr, Logistik,
Schutz, Sicherheit stammenden. Es sind
zudem neun Schüler, Auszubildende
und Studierende vertreten und vier Rent-
ner und Pensionäre. Ein Parlamentsmit-
glied machte keine Tätigkeitsangabe.
Rund 15 Prozent der Parlamentarier ha-
ben einen Doktortitel, weitaus mehr als
das eine Prozent in der Gesamtbevölke-
rung.
Erneut gestiegen ist nach Angaben des

Mediendienstes Integration zudem die
Anzahl der Abgeordneten mit Migrations-
hintergrund. Lag ihr Anteil im 19. Bun-
destag noch bei 8,2 Prozent, bringt das
20. Parlament es auf etwa 11,3 Prozent.
Zum Vergleich: Gesamtgesellschaftlich
liegt der prozentuale Anteil der Menschen
mit Migrationshintergrund bei rund 26
Prozent. Den größten Anteil an Parla-
mentariern mit Einwanderungsgeschichte
hat Die Linke mit 28,8 Prozent, ein An-
stieg von zehn Prozent im Vergleich zur
letzten Wahlperiode (18,8 Prozent). Bun-
ter aufgestellt im Vergleich zur letzten
Wahlperiode ist auch die SPD-Fraktion
mit 17 Prozent Abgeordneten mit Migra-
tionshintergrund (2017: 9,8 Prozent).
Hinter Bündnis 90/ Die Grünen, die ei-
nen Anteil von Parlamentariern mit Ein-
wanderungsgeschichte von 14,4 Prozent
haben, folgen die AfD mit 7,2 Prozent
und die FDP mit 5,4 Prozent. Die Union
ist mit einem Anteil von 4,1 Prozent
Menschen mit Migrationshintergrund
den geringsten Anteil.
Dabei haben 37 Prozent aller Abgeordne-
ten mit Migrationshintergrund einen Be-
zug zu Ländern aus der Europäischen
Union. Von ihnen haben sechs Bezüge zu
Italien und fünf zu Polen. 18 Abgeordne-
te sind türkischstämmig und sechs haben
einen iranischen Hintergrund.
Der Mediendienst hat für seine Erhebung
bei den Bundestagsfraktionen sowie Bun-
des- und Landesgeschäftsstellen der Par-
teien nachgefragt und mit weiteren Anga-
ben abgeglichen. Weil nicht alle Presse-
stellen bereit oder in der Lage gewesen
seien, Auskünfte zu geben, erhebe die
Auflistung keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Götz Hausding T

Ein Blick in den Plenarsaal des Bundestages: Hier werden bald 735 Abgeordnete Platz finden müssen. Darunter sind 281 Parlaments-Neulinge. © Deutscher Bundestag/Julia Nowak/JUNOPHOTO
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Mit 83,3 Prozent
der Stimmen hat
die SPD den Thü-
ringer Haushalts-
und Finanzexper-
ten Carsten
Schneider (45)
erneut zum Ers-
ten Parlamenta-
rischen Ge-
schäftsführer (PGF) gewählt. Schneider
kam schon 1998 mit nur 22 Jahren ins
Parlament, innerhalb der SPD gehört der
gelernte Bankkaufmann dem konservati-
ven Seeheimer Kreis an. Bevor er 2017
PGF wurde, war er Vize-Fraktionschef für
Haushalt, Finanzen und Euro. In den
neuen Bundestag kommt er mit einem
Direktmandat des Wahlkreises Erfurt-
Weimar.

Die CDU/CSU-
Fraktion hat Mi-
chael Grosse-
Brömer (61)
wie die übrigen
Mitglieder des
Fraktionsvor-
standes zu-
nächst kommis-
sarisch im Amt
bestätigt. Die reguläre Neuwahl soll nach
der Konstituierung des neuen Bundesta-
ges Ende Oktober erfolgen. Der Wahl-Nie-
dersachse aus Oberhausen sitzt seit 2002
im Bundestag und war dort lange rechts-
politischer Sprecher seiner Fraktion. Im
Mai 2012 beerbte der Notar und Rechts-
anwalt überraschend Peter Altmaier als
ersten PGF der Unionsfraktion.

Für die Fraktion
Bündnis 90/Die
Grünen bleibt
Britta Haßel-
mann kommis-
sarisch im Amt,
bis ein neuer
Fraktionsvor-
stand gewählt
wird. Die 59-jäh-
rige Diplom-Sozialarbeiterin aus Biele-
feld arbeitete fünfzehn Jahre in einem
Selbsthilfeverein. Seit 1998 engagiert sie
sich für die Grünen, von 2000 bis 2006
war sie deren Landesvorsitzende in
Nordrhein-Westfalen. Seit 2005 sitzt Ha-
ßelmann im Bundestag, wo sie sich be-
sonders für die Belange der Kommunen
einsetzt. Erste Parlamentarische Ge-
schäftsführerin ist sie seit Oktober 2013.

Die FDP-Fraktion
hat mit 92,39
Prozent der
Stimmen erneut
den Rechtsexper-
ten Marco
Buschmann (44)
zu ihrem Ersten
PGF gewählt.
Der Gelsenkir-
chener ist seit 1994 Mitglied von FDP
und Jungen Liberalen und saß bereits
von 2009 bis 2013 im Parlament. Ab Ja-
nuar 2014 war er Bundesgeschäftsfüh-
rer, bevor er 2017 mit der FDP wieder in
den Bundestag einzog. Buschmann gilt
als einer der engsten Vertrauten von
FDP-Chef Christian Lindner.

Bei der AfD-Frak-
tion bleibt der
gebürtige Bochu-
mer und Wahl-
Hamburger
Bernd Bau-
mann (63) Erster
Parlamentari-
scher Geschäfts-
führer. Der pro-
movierte Wirtschaftswissenschaftler ist
seit 2013 Mitglied der AfD und seit 2017
Abgeordneter im Bundestag. Vor seinem
Wechsel nach Berlin war er Landesvor-
sitzender der AfD in Hamburg und Chef
der Bürgerschaftsfraktion. Baumanns Fo-
kus liegt auf der Innen- und Migrations-
politik.

Seit 2017 ist Jan
Korte (44) Erster
PGF der Links-
fraktion im Bun-
destag. In Osna-
brück geboren,
lebt er heute in
Sachsen-Anhalt,
wo er bei der
Bundestagswahl
Spitzenkandidat seiner Partei war. 2005
wurde Korte zum ersten Mal in den Bun-
destag gewählt. Vorher war er bei den
Grünen aktiv, doch wegen des Krieges
im Kosovo kehrte er der Partei den Rü-
cken. Für die Linksfraktion war Korte
lange Mitglied im Innenausschuss des
Bundestages. joh T

Weiterführende Links zu den
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Die Parlamentarischen
Geschäftsführer

N
ach der Wahl ist vor der
Wahl – erst Recht im
Deutschen Bundestag.
Während die Parteien
noch über die Konse-
quenzen des Urnengangs

am 26. September debattieren und mit
möglichen Koalitionspartnern sondieren,
haben die Fraktionen schon Tage vor der
Konstituierung des 20. Bundestages mit der
Arbeit begonnen und ihr Spitzenpersonal
aufgestellt: die Fraktionschefs und -chefin-
nen und Parlamentarischen Geschäftsfüh-
rer (siehe Spalten links und rechts). Viele
haben dabei auf Kontinuität gesetzt, wobei
Personaldiskussionen da-
mit nicht vom Tisch sind.
So hat die CDU/CSU-Frak-
tion die Amtszeit ihres
Fraktionschefs Ralph Brink-
haus (CDU) zunächst auf
ein halbes Jahr begrenzt,
um potenzielle Gegenkan-
didaten wie Jens Spahn,
Friedrich Merz oder Nor-
bert Röttgen von der Kan-
didatur abzuhalten. Im
April 2022, wenn die Koali-
tionsverhandlungen gelau-
fen sind, werden die Karten
für den begehrten Posten
dann neu gemischt – im Falle einer Ampel-
Koalition aus SPD, Grünen und FDP
kommt der Figur des Oppositionsführers
eine zentrale Rolle im Bundestag zu.
Bündnis 90/Die Grünen wollen ihren neu-
en Fraktionsvorstand erst in den kommen-
den Wochen wählen. Ein nicht unübliches
Verfahren bei Parteien, die Teil der Regie-
rungskoalition werden könnten. Schließ-
lich sind Personalrochaden im Zuge der
Kabinettsbildung wahrscheinlich.

»Schnell arbeitsfähig machen« Bis es so-
weit ist, haben die bisherigen Fraktionsver-
waltungen aber noch eine Menge zu tun.
Zuallererst müssen sie die Abgeordneten,
darunter viele Neuzugänge, die unerfahren
sind im parlamentarischen Betrieb,
„schnellstmöglich arbeitsfähig machen“,
wie Marco Buschmann, Erster Parlamenta-

rischer Geschäftsführer (PGF) der FDP-
Fraktion, betont. Räume müssen organi-
siert und die Wünsche der Abgeordneten
eingeholt werden, in welchen Arbeitskrei-
sen und Ausschüssen sie gerne arbeiten
würden. „Die Fraktion bietet darüber hi-
naus neuen Abgeordneten und deren Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen Informati-
onsveranstaltungen und Einstiegsunterstüt-
zung als Vorbereitung auf die jetzt begin-
nende Wahlperiode an“, berichtet Britta
Haßelmann, Erste PGF der Grünen.
Wie schon in der vergangenen Wahlperi-
ode werden sechs Fraktionen im Parlament
vertreten sein. Dass sich die Mitglieder des

Bundestages überhaupt zu
Fraktionen zusammen-
schließen können, regelt
Paragraf 45 des Abgeordne-
tengesetzes, die Details ste-
hen in der Geschäftsord-
nung des Deutschen Bun-
destages. Danach kann sich
eine Fraktion erst bilden,
wenn sie mindestens fünf
Prozent der Bundestagsmit-
glieder in sich vereint. Für
die Linksfraktion, die im
20. Bundestag nur noch 39
Abgeordnete zählt, könnte
das zum Problem werden.

Kehren ihr zwei Abgeordnete den Rücken,
können sich die verbleibenden 37 Abge-
ordneten nur noch als Gruppe zusammen-
schließen, sofern der Bundestag dem zu-
stimmt. Allerdings räumt die Geschäftsord-
nung einer Gruppe nicht die gleichen
Rechte ein wie einer Fraktion. Der Bundes-
tag hat sie in den vergangenen Wahlperi-
oden immer für den jeweiligen Einzelfall
konkretisiert.
Um eine Fraktion zu bilden, müssen die
Abgeordneten derselben Partei angehören
beziehungsweise Parteien, „die aufgrund
gleichgerichteter politischer Ziele in kei-
nem Land miteinander in Wettbewerb ste-
hen“. Letzteres erlaubt es CDU und CSU,
als Fraktionsgemeinschaft aufzutreten.
Mit dem Fraktionsstatus geht eine Vielzahl
an Rechten einher: Fraktionen steht eine
Grundredezeit und eine bestimmte Finanz-

ausstattung zu. Sie können Gesetzentwürfe
und Anträge einbringen, Mitglieder für die
Ausschüsse und den Ältestenrat benennen
und mindestens einen Vizepräsidenten
stellen. Von ihrer Stärke hängt ab, wie viele
Vertreter sie in die Gremien schicken kön-
nen und wie viele Ausschüsse sie leiten
dürfen.
Obwohl die Fraktionen im Grundgesetz
gar nicht erwähnt werden – dort ist in Arti-
kel 21 allein die Rede vom Auftrag der Par-
teien, bei der politischen Willensbildung
mitzuwirken – gelten sie heute als zentrale
Akteure in den Parlamenten, quasi als Kitt
zwischen Partei und Volksvertretung. „Die
Fraktionen bündeln Inte-
ressen“, Marco Buschmann
klar. „Das erlaubt Speziali-
sierung und Arbeitsteilung
mit entsprechenden Lern-
kurveneffekten und verbes-
sert die Qualität der parla-
mentarischen Arbeit.“ Auch
für die einzelnen Abgeord-
neten ist das von Vorteil.
„Als Abgeordneter kann
man seine politischen Ziele
nur erreichen, wenn man
eine Fraktion hinter sich
hat“, sagt Buschmann.
„Einzelkämpfer werden
nicht erfolgreich politisch arbeiten kön-
nen.“
Dennoch gibt es solche Einzelkämpfer
auch im neuen Bundestag. Mit Stefan Seid-
ler vom Südschleswigschen Wählerverband
(SSW) und Matthias Helferich, der wegen
Äußerungen zur NS-Zeit auf seine Zugehö-
rigkeit zur AfD-Fraktion verzichtet hat, sit-
zen bisher zwei fraktionslose Abgeordnete
im Plenum. Sie dürfen zum Beispiel keine
Gesetzesinitiativen starten oder Plenarde-
batten beantragen. In den Ausschüssen
dürfen sie nicht abstimmen und auch ihr
Rederecht im Plenum ist begrenzt.

Oberste Manager Die Fraktionen müssen
sich in den kommenden Wochen weiter
organisieren. Abgeordnete aus demselben
Bundesland werden sich in Landesgruppen
zusammenschließen, um die Belange ihrer

Heimatregion besser in Berlin vertreten zu
können. Sie werden Arbeitskreise und Ar-
beitsgruppen für die verschiedenen The-
men bilden und Fraktionssprecher für die
verschiedenen Politikfelder benennen.
Für die reibungslosen Abläufe sind die Par-
lamentarischen Geschäftsführer verant-
wortlich, von denen die Fraktionen mehre-
re haben. Als deren oberste Manager sind
sie zuständig für finanzielle, juristische
und Personalangelegenheiten und die Prä-
senz „ihrer“ Abgeordneten im Plenum. Zu-
sammen mit den Fraktionsvorsitzenden
leisten sie intern Überzeugungsarbeit bei
strittigen Abstimmungen. Außerdem geht

es laut Haßelmann darum,
die Interessen der eigenen
Fraktion gegenüber ande-
ren zu vertreten und dafür
zu sorgen, „dass unsere po-
litischen Themen parla-
mentarisch gesetzt werden“.
Für all das, erklärt FDP-Kol-
lege Buschmann, brauche
es vor allem „Verhand-
lungsgeschick, Geduld und
manchmal auch ein dickes
Fell“.
Einer der wichtigsten Ter-
mine für die Abgeordneten
in den Sitzungswochen ist

die Fraktionssitzung. Sie findet immer
dienstags, einen Tag vor Beginn der Plenar-
sitzungen, statt. Hier wird die Tagesord-
nung besprochen und über das Abstim-
mungsverhalten und die Redner entschie-
den, die in einer Debatte das Wort ergrei-
fen sollen. Auch wenn die Abgeordneten
formell keiner Fraktionsdisziplin unterlie-
gen und sie laut Verfassung nur ihrem Ge-
wissen unterworfen sind, wird von ihnen
erwartet, dass sie sich hinter den Mehr-
heitsbeschluss ihrer Fraktion stellen. Gera-
de für die Regierungsfraktionen ist es wich-
tig, dass ihre Gesetzesvorhaben nicht von
den eigenen Leuten blockiert werden.
In einer Dreier-Koalition dürften stabile
Mehrheiten nicht einfacher zu finden sein.
Kommt es so, sind die PGF und Fraktions-
chefs mehr denn je als Krisenmanager und
Vermittler gefragt. Johanna Metz T

Ein Blick auf die Fraktionsebene im Reichstagsgebäude direkt unter der Glaskuppel: Hier haben die Fraktionen ihre Versammlungssäle und Vorstandsbüros. Die Presselobby in der
Mitte können sie auch für große Empfänge nutzen. © picture-allianc/dpa/Kay Nietfeld

Die Stützpfeiler
FRAKTIONEN Für die Arbeit der Parteien im Bundestag und das Erreichen
ihrer politischen Ziele sind sie unerlässlich. Einzelkämpfer haben es schwer

»Als PGF sorge
ich dafür, dass

unsere
Aktivität im
Parlament

funktioniert.«
Marco Buschmann (FDP),
Parlam. Geschäftsführer

»Die Wahrung
der Rechte des
Parlaments
sind mir ein
großes

Anliegen.«
Britta Haßelmann (Grüne),
Parlam. Geschäftsführerin

Die inzwischen
größte Fraktion
im Bundestag
leitet weiterhin
Rolf Mützenich
(62). Die SPD hat
den Kölner, der
seit 2002 im

Bundestag sitzt und die Fraktion seit
September 2019 anführt, mit einer sat-
ten Zustimmung von 97 Prozent im Amt
bestätigt. Mützenich war lange außen-
politischer Sprecher seiner Fraktion und
gilt als ein Kandidat für das Amt des
neuen Bundestagspräsidenten.

Sollte es zu einer
Ampel-Koalition
kommen, wird
Ralph Brink-
haus (53) Oppo-
sitionsführer im
neuen Bundes-
tag. Der Ökonom

aus Ostwestfalen, der seit 2009 im Bun-
destag ist, steht seit September 2018 an
der Spitze der Unionsfraktion und wurde
nach der Wahl mit 85 Prozent der Stim-
men im Amt bestätigt. CDU und CSU
hatten sich zuvor auf eine verkürzte
Amtszeit bis Ende April 2022 geeinigt.

Die Fraktion
Bündnis 90/Die
Grünen hat ihre
seit Oktober
2013 bestehende
Doppelspitze aus
Katrin Göring-
Eckardt (55)

und Anton Hofreiter (s.u.) kommissarisch
im Amt bestätigt. Der Fraktionsvorstand
soll bald neu gewählt werden. Die Thü-
ringerin, die sich in der Evangelischen
Kirche in Deutschland engagiert, sitzt
seit 1998 im Bundestag und war von
2009 bis 2013 Vizepräsidentin des Parla-
ments.

Die andere Hälfte
der Grünen-Frak-
tionsspitze bildet
weiterhin der
promovierte Bio-
loge Anton Hof-
reiter (51). Der
Münchener sitzt

seit 2005 im Bundestag und könnte im
Falle einer Ampel-Koalition neuer Ver-
kehrsminister werden.

Bei der FDP
bleibt Parteichef
Christian Lind-
ner (42) zu-
nächst auch
Fraktionsvorsit-
zender. Er wurde
mit 97,83 Pro-

zent wiedergewählt. Wie lange der frü-
here FDP-Generalsekretär aus Wuppertal
das Amt ausüben wird, ist allerdings of-
fen. In einer neuen Bundesregierung will
Lindner gerne Finanzminister werden.

Die AfD-Fraktion
wird wie bisher
von der Ökono-
min Alice Wei-
del (42) geleitet,
diesmal zusam-
men mit Partei-
chef Tino Chru-

palla (s.u.). Ein Antrag, von der Doppel-
spitze abzuweichen, fand in der konsti-
tuierenden Sitzung knapp keine Mehr-
heit. Für das Führungsduo stimmten
schließlich 50 von 83 AfD-Abgeordneten.

Der Malermeister
Tino Chruppalla
(46) ist seit No-
vember 2019 Co-
Parteichef der
AfD. An der Frak-
tionsspitze folgt
er Alexander

Gauland (80) nach, der zum Ehrenvorsit-
zenden der Fraktion ernannt wurde.

Bei der Linksfrak-
tion werden
Amira Moha-
med Ali (41) und
Dietmar Bartsch
(s.u.) die von 69
auf 39 Abgeord-
nete ge-

schrumpfte Fraktion zunächst weiterfüh-
ren. Die Rechtsanwältin aus Hamburg
sitzt seit 2017 im Bundestag und bildet
seit 12. November 2019 mit Bartsch das
Führungsduo der Fraktion.

Der Stralsunder
Dietmar
Bartsch (63) war
lange Jahre Bun-
desgeschäftsfüh-
rer von PDS und
Linkspartei. Der
Ökonom saß be-

reits von 1998 bis 2002 im Bundestag
und zog 2005 erneut ein. joh T

©
Pa
ul
B
oh
ne
rt

©
A
fD

©
A
fD

©
FD
P

©
M
ic
ha
el
Ju
ng
bl
ut

©
D
B
T/
In
ga

H
aa
r

©
B
ün
dn
is
90
/D
ie
G
rü
ne
n

©
SP
D

©
To
bi
as

Ko
ch

Die Vorsitzenden
der Fraktionen



8 VOR DER KONSTITUIERUNG Das Parlament - Nr. 42-43 - 18. Oktober 2021

D
ie Grünen sind nun wirk-
lich angekommen. Nicht
nur spielen sie seit der
Bundestagswahl zusam-
men mit der FDP die Rol-
le der „Kanzlermacher“.

Schon vor der Wahl zeichnete sich eine
Entwicklung ab, die diesen Eindruck bestä-
tigt: die steigenden Einnahmen der Partei
durch Spendengelder. Nun ist es traditio-
nell so, dass im Jahr einer Bundestagswahl
die Zuwendungen von Privatpersonen oder
Unternehmen an Parteien steigen. In die-
sem Jahr aber, wo klar war, dass die Ära
Merkel zu Ende geht, erreichten allein die
Großspenden (ab 50.000 Euro) einen neu-
en Rekord: Bis zur Bundestagswahl nah-
men die im Bundestag vertretenen Parteien
rund 11,2 Millionen Euro allein durch die-
se Großspenden ein. An der Spitze mit
4,3 Millionen Euro rangiert die FDP, CDU
und Grüne liegen dahinter mit 3,4 Millio-
nen Euro gleichauf. Weit abgeschlagen mit
knapp 200.000 Euro ist die SPD. Die Linke
taucht in den Berichten des Bundestagsprä-
sidenten nur einmal mit 55.000 Euro auf
und wurde damit deutlich weniger großzü-
gig bedacht als der Südschleswigsche Wäh-
lerverband SSW (rund 380.000 Euro), der
im neuen Bundestag künftig durch einen
Abgeordneten vertreten sein wird. Die Zu-
wendungen erhält der SSW vom dänischen
Kulturministerium.
Parteien und Spenden sind immer wieder
ein Thema, für das sich die Öffentlichkeit
zu Recht interessiert, verfolgen doch die
Spender – parteiübergreifend – ein Ziel mit
ihren Zuwendungen. Von „Käuflichkeit der

Politik“ ist schnell die Rede, wenn Spenden
zu offensichtlich in einem Zusammenhang
mit politischen Entscheidungen stehen. So
wird die FDP den Beinamen „Mövenpick-
Partei“ nicht mehr richtig los, seit 2009 be-
kannt wurde, dass sie mehr als eine Milli-
on Euro von einem Hotel-Unternehmer er-
hielt, während sie sich in der damaligen
schwarz-gelben Koalition massiv für eine
Mehrwertsteuer-Senkung für die Hotel-
branche eingesetzt hatte.
Dass seitdem Grüne und Linke vehement
eine Deckelung der jährlichen Spenden-
summe pro Spender fordern, die Grünen
in diesem Jahr aber sehr davon profitier-
ten, dass die Forderung aus ihrem Wahl-
programm nach einem jährlichen Höchst-
betrag von 100.000 Euro (noch) nicht gilt,

ist natürlich auch ein gefundenes Fressen
für Kritiker. Denen halten die Grünen je-
doch schlicht die geltende Gesetzeslage
entgegen. Spenden sind ein legales Mittel
der Parteifinanzierung, geregelt im Partei-
engesetz. Auch wenn sie nicht die wichtigs-
te Geldquelle der Parteien darstellen, so
sind sie stets die umstrittenste. Verschiede-
ne Skandale sorgten dafür, dass die Aufla-
gen diesbezüglich immer wieder verschärft
wurden. Das betraf jedoch weniger die Hö-
he als vielmehr die Frage der Transparenz.
So sorgte eine Reform des Parteiengesetzes
2002 dafür, dass Einzelspenden von mehr
als 50.000 Euro mit Namen des Spenders
unverzüglich beim Bundestagspräsidenten
angezeigt werden müssen. Zuwendungen,
die sich innerhalb eines Jahres auf mehr

als 10.000 Euro summieren, tauchen dage-
gen namentlich erst mit deutlich zeitlicher
Verzögerung in den jährlichen Rechen-
schaftsberichten der Parteien auf.

Mitgliedsbeiträge Zu den unspektakulä-
ren Einnahmequellen zählen die Mit-
gliedsbeiträge, die sich in den Haushalts-
büchern der Parteien unterschiedlich, aber
nicht unerheblich niederschlagen. Im Jahr
2019 machten diese bei der SPD 31,4 Pro-
zent der Gesamteinnahmen aus, bei der
Linken 30,5 Prozent, bei Grünen und FDP
25,5 Prozent, bei der CDU 24,6 Prozent
und der CSU mit 21,5 Prozent. Die AfD ge-
nerierte nur 15,3 Prozent ihrer Einnahmen
aus Mitgliedsbeiträgen.
Problematischer hingegen sind die soge-
nannten Mandatsträgerbeiträge. Sie sehen
vor, dass Abgeordnete und Inhaber eines
politischen Amtes einen gewissen Prozent-
satz ihrer Diäten beziehungsweise Gehälter
an ihre Partei abführen. Auf freiwilliger Ba-
sis ist dies rechtlich nicht zu beanstanden,
die Mandatsträgerbeiträge werden im Par-
teiengesetz ausdrücklich genannt. Aller-
dings üben die Abgeordneten im Bundes-
tag laut Artikel 38 Grundgesetz ein freies
Mandat aus und sind „an Aufträge und
Weisungen nicht gebunden“. Formal kön-
nen Parteien ihre Mandatsträger deshalb
juristisch auch nicht zwingen, einen Bei-
trag abzuführen. Ob ein Abgeordneter je-
doch bei der nächsten Wahl noch einmal
als Kandidat nominiert werden würde,
wenn er den Beitrag verweigert, sei dahin-
gestellt. Der Umfang der Mandatsträgerbei-
träge variiert. Er reichte 2019 von beschei-

denen knapp acht Prozent der Gesamtein-
nahmen bei AfD, FDP und CSU über rund
14 bis 15 Prozent bei CDU, SPD und Lin-
ken bis hin zu etwa 18 Prozent bei den
Grünen.
Große Unterschiede zwischen den Parteien
bilden die Einnahmen, die sie selbst er-
wirtschaften. Während beispielsweise Un-
ternehmenstätigkeiten oder Beteiligungen
bei den meisten Parteien keine Rolle spie-
len, entfielen 2018 bei der
SPD mit rund 7,4 Millio-
nen Euro gut vier Prozent
ihrer Einnahmen auf die-
sen Bereich. Allerdings
schwankt dieser Posten
stark, machte ein Jahr spä-
ter nur rund 650.000 Euro
und damit knapp 0,4 Pro-
zent der Gesamteinnah-
men aus, wie dem Rechen-
schaftsbericht zu entneh-
men ist. Dass die SPD etwa
über die Medienholding
Deutsche Druck- und Ver-
lagsgesellschaft an rund 70 Zeitungen be-
teiligt ist, sorgt bei den politischen Geg-
nern immer wieder für Kritik.
Ein viel größerer Posten im System der Par-
teifinanzen sind die staatlichen Zuschüsse,
die bei den Bundestags-Parteien 2019 zwi-
schen 30 bis 40 Prozent ihrer Einnahmen
ausmachten. Diese Teilfinanzierung be-
steht zum einen aus einer steuerlichen Be-
günstigung von Kleinspenden und Einnah-
men aus Mitglieds- und Mandatsträgerbei-
trägen. Zum anderen erhalten Parteien ei-
nen Zuschuss abhängig von den Ergebnis-

sen der jeweils letzten Bundestags- und Eu-
ropawahl sowie der Landtagswahlen. Bei
SPD und Grünen wird also auch hier die
Kasse klingeln, während Die Linke heftige
Einbußen hinnehmen muss.
Laut letzter Anpassung vom Juni 2021 liegt
die sogenannte absolute Obergrenze für
die staatliche Parteienfinanzierung derzeit
bei rund 200 Millionen Euro. Angepasst
wurde auch die Förderung pro Wählerstim-

me. Für die ersten vier Mil-
lionen Stimmen erhalten
die Parteien nun statt 1,05
Euro 1,06 Euro für das Jahr
2020. Für alle weiteren
Wählerstimmen wurde der
Betrag von 0,86 auf 0,87
Euro erhöht.
Der aktuelle Rechtsrahmen
der Parteienfinanzierung ist
umstritten. Grüne, FDP und
Linke – und gesondert die
AfD – sind vor das Verfas-
sungsgericht gezogen, um
die mit Stimmen von Uni-

on und SPD beschlossene Erhöhung der
Obergrenze überprüfen zu lassen. Vergan-
gene Woche fanden die ersten beiden Ver-
handlungstage statt (siehe -Kasten).
Ebenfalls noch anhängig in Karlsruhe ist
der Mitte Juli 2019 auf den Weg gebrachte
gemeinsame Antrag von Bundestag, Bun-
desrat und Bundesregierung auf Ausschluss
der NPD von der Parteienfinanzierung.
Diese Möglichkeit hatten die Karlsruher
Richter explizit eröffnet, nachdem der Ver-
such, die Partei zu verbieten, Anfang 2017
gescheitert war. Claudia Heine T

Abhängig von den Ergebnissen der letzten Wahlen erhalten die Parteien eine staatliche Förderung. © picture-alliance/Zoonar/DesignIt

Geldsegen
und Geld-
sorgen
PARTEIENFINANZIERUNG Aus der
Stellung der Parteien im Grundgesetz er-
gibt sich ein Anspruch auf staatliche Zu-
schüsse. In diesem Jahr stieg außerdem
das Volumen der Großspenden an die
Parteien deutlich.

»Seit 2017
erhalten ver-
fassungsfeind-
liche Parteien
kein Geld
mehr vom
Staat.«
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Im Maschinenraum des Parlaments
FRAKTIONEN Mit der Bundestagswahl werden auch die Fraktionsfinanzen wieder kräftig durchgeschüttelt.

Wenn sich nach einer Bundestagswahl die
politischen Kräfteverhältnisse verschieben,
hat das im Parlament auch konkrete finan-
zielle Auswirkungen. Die Fraktionen be-
kommen nämlich für ihre Aufgaben jedes
Jahr staatliche Unterstützung in Millionen-
höhe. Wer infolge einer Wahl weniger Ab-
geordnete in das Parlament entsendet, be-
kommt auch weniger Zuschüsse für die
Parlamentsarbeit, Gewinner bekommen
hingegen mehr Geld.
Voraussetzung für die Bildung einer Frakti-
on ist laut Geschäftsordnung des Bundesta-
ges ein Anteil von mindestens fünf Prozent
der Abgeordneten. Bei der Bundestagswahl
in diesem Jahr hat die Linke die notwendi-
ge Fraktionsstärke von 37 Abgeordneten
mit 39 Parlamentariern knapp erreicht.
Geregelt ist die Finanzierung der Fraktio-
nen im Abgeordnetengesetz (AbgG), wo es
in Paragraf 50 heißt: „Die Fraktionen ha-
ben zur Erfüllung ihrer Aufgaben Anspruch
auf Geld- und Sachleistungen aus dem
Bundeshaushalt.“ Untergliedert ist die

staatliche Zuwendung in einen Grundbe-
trag für jede Fraktion, einen Betrag für je-
des Mitglied der Fraktion und in einen Op-
positionszuschlag.

Geprüfte Rechnungen Wie hoch genau
die staatlichen Mittel ausfallen, wird jedes
Jahr neu festgelegt. Dazu unterbreitet der
Parlamentspräsident im Benehmen mit
dem Ältestenrat dem Parlament jeweils bis
Ende September einen Vorschlag zur An-
passung. Die Finanzierung der Fraktionen
soll eine sachgemäße, effektive Arbeit er-
möglichen.
Die Höhe der Geldleistungen wird nach
dem jeweiligen Aufwand in einem Aufga-
benbereich beurteilt. Dazu werden die ge-
prüften Rechnungen der Fraktionen heran-
gezogen. Bei der Festsetzung der Mittel
werden auch die aktuellen Entwicklungen
der Verbraucherpreise sowie die Löhne und
Gehälter berücksichtigt.
Die Geldleistungen für die Fraktionen wur-
den für 2020 auf rund 119,4 Millionen
Euro festgesetzt. Aus dem Vorschlag des
Präsidenten (19/23473) für das Jahr 2021
ergeben sich ein monatlicher Grundbetrag
in Höhe von 458.360 Euro pro Fraktion
sowie ein monatlicher Betrag für jedes
Fraktionsmitglied in Höhe von 9.568 Euro.
Die Oppositionsfraktionen erhalten einen

Zuschlag von 15 Prozent auf den Grundbe-
trag und von zehn Prozent auf den Betrag
für jedes Mitglied.
Das weitaus meiste Geld investieren Frak-
tionen in ihr Personal. Wie aus den geprüf-
ten Rechnungen für das Jahr 2020 hervor-
geht (19/32260), erhielt die bisher größte
Fraktion, die von CDU und CSU, staatliche
Mittel in Höhe von rund 33,3 Millionen
Euro. Davon gab die Fraktion allein rund
29,6 Millionen Euro für Mitarbeiter aus.
Hinzu kamen Ausgaben etwa für Veranstal-
tungen, Kosten für Sachverständige oder
Gerichtskosten sowie für die Öffentlich-
keitsarbeit. Ähnlich sah es bei der SPD-
Fraktion aus, die rund 22,7 Millionen Euro
Staatsgeld erhielt und davon allein rund
18,6 Millionen Euro für Personal ausgab.

Neu sortiert Nach der Bundestagswahl
müssen sich die Fraktionen finanziell neu
aufstellen. So kann die SPD-Fraktion mit
ihren 53 hinzugewonnenen Mitgliedern
mit höheren Zuwendungen kalkulieren,
das gleiche gilt für die Grünen und die
FDP. Hingegen müssen sich die Union mit
50 Abgeordneten weniger sowie Linke und
AfD mit geringeren Mitteln begnügen.
Die an die Fraktionen des Bundestages aus-
gereichten Staatsgelder haben sich seit
2005 glatt verdoppelt. Damals lagen die

Geldleistungen noch bei rund 61,2 Millio-
nen Euro. Nach einem moderaten Anstieg
der Beträge in den Folgejahren gab es nach
der Wahl 2013 einen Rückgang durch das
Ausscheiden der FDP-Fraktion sowie nach
der Wahl 2017 einen deutlichen Anstieg
durch die neue AfD-Fraktion und die hohe
Zahl an Abgeordneten.

Unklare Abgrenzung Wofür die Fraktio-
nen ihr Geld ausgeben, entscheiden sie in
eigener Verantwortung. Verboten ist eine
Verwendung der Gelder für Parteiaufgaben.
Gerade der Punkt sorgt immer wieder für
Diskussionen. Die Grenze zwischen Frakti-
on und Partei sei schwer zu ziehen, beklag-
te der Bundesrechnungshof unlängst wie-
der, zumal die Grenze von jeder Fraktion
selbst gesetzt werde. Das sei „insbesondere
dort kritisch, wo es um die Kommunikati-
on mit den Bürgerinnen und Bürgern geht,
die zugleich Wählerinnen und Wähler
sind“. Die dynamische Entwicklung neuer
Formate der sozialen Medien verstärke das
Problem.
Zudem gebe es keine gesetzliche Grundla-
ge, um zweckwidrig verwendete Mittel zu-
rückzufordern, beklagte der Rechnungshof
und warnte: „Ohne Kontrolle und Sanktio-
nen steht die Legitimation für das System
der Fraktionsfinanzierung infrage.“ pk T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

> KOMPAKT

Parteienfinanzierung vor Gericht

> Beschluss Die Koalition von CDU/CSU und SPD beschloss
2018, die jährliche Obergrenze für die staatliche Parteienfinan-
zierung deutlich zu erhöhen: von 165 Millionen Euro auf
190 Millionen Euro. Zur Begründung führte die Koalition insbe-
sondere gestiegene Kosten durch die Digitalisierung an.

> Staatsfreiheit FDP, Linke und Grüne kritisieren, dass mit die-
sem Beschluss gegen die grundgesetzlich vorgeschriebene
Staatsfreiheit der Parteien verstoßen worden sei.

> Organstreit Die AfD rügt in einem Organstreitverfahren den
parlamentarischen Ablauf. Aus ihrer Sicht wurde die Novelle zu
schnell beschlossen. ©
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Ungewöhnlich still
UMZUG Langsam beginnt im Bundestag wieder das große Räumen

D
ie Bundestagswahl hat
die politischen Verhält-
nisse kräftig durcheinan-
dergewirbelt. Das Stühler-
ücken hat begonnen. Im
Bundestag aber sieht man

auf den ersten Blick davon wenig: Ziemlich
ruhig geht es dieser Tage noch zu auf den
Fluren und Gängen im Parlament. „Wir ar-
beiten weiter“, hört man etwa aus der
CDU/CSU-Fraktion. Alle Abgeordneten
seien schließlich bis zur Konstituierung des
neuen Bundestages gewählt. Der Übergang
sei ein geordneter Prozess – auch wenn die
anstehenden Veränderungen für die Union
„einschneidend“ seien, räumt man dort
ein. Tatsächlich würde sich einiges ändern
für die CDU/CSU, wenn sie in die Opposi-
tion ginge. Noch ist das nicht ausgemacht.
In der Schwebe bleibt damit auch die Frage
nach der künftigen Rolle. „Sind wir Angrei-
fer oder Verteidiger?“, fragt man sich hier.
Sicher ist derzeit nur eins: Die Mannschaft
wird kleiner. Es heißt Abschiednehmen -
von Räumlichkeiten, Mitarbeitern und vor
allem von Abgeordneten. Von ehemals 245
schrumpft die Fraktion laut dem endgülti-
gen Wahlergebnis auf 197 – aber damit
immerhin um einen Abgeordneten weni-
ger, als das vorläufige Ergebnis erwarten
ließ. Jürgen Hardt, CDU-Außenexperte aus
Wuppertal, kann jetzt doch wieder in den
Bundestag einziehen. Er habe nach der
Wahl schon begonnen, sein Büro zu räu-
men, heißt es. Das war wohl zu voreilig.

Kistenpacken im Büro Da ist die Lage für
Rudolf Henke einfacher, weil klarer: Der
CDU-Gesundheitspolitiker gehört zu den
insgesamt 111 Abgeordneten, die jetzt nicht
ganz freiwillig aus dem Parlament aus-
scheiden. Seinen seit 2009 stets direkt ge-
wonnenen Wahlkreis in Aachen hat Henke
verloren. In seinem Büro stehen nun die
Umzugskartons: Wie wickelt man ein Ab-
geordnetenleben ab? Er arbeite mit der
„Drei-Stapel-Methode“, verrät der 67-Jähri-
ge recht nüchtern am Telefon. Auf einem
Stapel sammle er alles, was weg könne, auf
einem zweiten alle Dinge, die er behalten
wolle, und auf einem dritten schließlich
die Gegenstände, über deren Schicksal er
erst im zweiten Anlauf entscheiden werde.
Der Verlust des Mandats sei eine „große

persönliche Umstellung“, sagt der Arzt, der
zuletzt oft in Debatten über die Corona-
Pandemie das Wort ergriff. Doch er emp-
finde die neue Situation auch als „Chance“.
So habe er mehr Zeit – für seine Aufgabe
als Präsident der Ärztekammer Nordrhein
etwa oder für seine Enkelkinder. „Schwer-
fallen“ werde ihm aber vor allem eines:
„Nicht mehr den Plenarsaal betreten zu
dürfen“, erklärt Henke.
„Hier zu sprechen, habe
ich stets als große Ehre und
Privileg empfunden.“

Stühlerücken im Plenum
Auch im Plenarsaal hat das
große Räumen bereits am
Freitag vergangener Woche
begonnen: Bis zur konsti-
tuierenden Sitzung des
Bundestages müssen alle
leuchtend blauen Sitze von
Technikern ausgebaut und
entsprechend des aktuellen
Wahlergebnisses neu positioniert werden.
Für die Bundestagsverwaltung kein leichtes
Unterfangen. Vor allem, weil das Parla-
ment auf neue Rekordgröße wächst. 27 Ab-
geordnete mehr sollen nun im Plenum
Platz haben. „Schon vor vier Jahren war es
eine Herausforderung, 709 Abgeordnete
unterzubringen“, sagt eine Mitarbeiterin.
Weil die Zahl der im Boden verankerten
„Steckstühle“ nun nicht mehr reiche, müs-

se man zusätzlich Veranstaltungsstühle auf-
stellen. Bei der Einrichtung des Plenarsaals
spielten nicht nur gute Sicht und Akustik
eine Rolle, sondern auch eine deutliche
Fraktionstrennung, der Brandschutz und
notwendige Fluchtwege. „Wir kämpfen um
jeden Platz“, versichert die Mitarbeiterin.
Das gilt offenbar auch für die Fraktionen,
das zeigt die Diskussion über Sitze in der

ersten Reihe genauso wie
der jüngste Streit um den
Platz in der Plenumsmitte
(siehe Seite 1).
Aber Platzprobleme gibt es
auch andernorts: Zwei Eta-
gen darüber, auf der Frakti-
onsebene des Reichstagsge-
bäudes, drängt derzeit vor
allem die von 67 auf 118
Mitglieder wachsende Frak-
tion Bündnis 90/Die Grü-
nen auf einen größeren Sit-
zungsraum. Der bisherige
sei schon nicht „üppig“ be-

messen gewesen, sagt eine Sprecherin. Jetzt
aber werde es zu eng. Mehr Abgeordnete
brauchen auch mehr Büros – und die sind
knapp. Noch immer verhindern Baumän-
gel die Fertigstellung des Marie-Elisabeth-
Lüders-Hauses und damit die Nutzung der
dort geplanten Büros. In der Verwaltung
hofft man deshalb auf die fristgerechte Fer-
tigstellung eines benachbarten „Holzmo-
dulbaus“ bis zum Jahresende. Die darin

entstehenden 400 Büros sollen im Januar
möbliert und bezugsfertig sein. Wer hier
einzieht, ist aber noch nicht entschieden.
Derzeit würden Gespräche zur Raumvertei-
lung zwischen den Fraktionen unter Mode-
ration der Verwaltung geführt. Bis aber alle
736 Abgeordneten und ihre Mitarbeiter
Büros haben, wird es dauern. Denn gerade
die vielen Umzüge zu Beginn einer neuen
Wahlperiode sind ein „enormer logisti-
scher Kraftakt“. 2017/18 stemmte eine extra
dafür gebildete Taskforce der Verwaltung
rund „4.700 Umzugs- und Möblierungs-
maßnahmen“. Fast ein dreiviertel Jahr wa-
ren die „AG Umzug“ und ihre Speditions-
partner im Einsatz. Dieses Mal könnte es
ähnlich lange dauern. Herausfordernd sei-
en vor allem „Kettenumzüge“, erklärt eine
Logistikexpertin der Verwaltung. Zum
Glück sei man aber ein „sehr gut einge-
spieltes Team“.

„Bürosharing“ „Wie 3D-Tetris“ sei das ja,
sagt Anna Kassautzki hörbar amüsiert am
Telefon. Dass auch sie, eine der 280 neuen
Abgeordneten im Bundestag, wohl noch
eine Weile improvisieren und ohne eigenes
Büro auskommen muss, nimmt die 27-Jäh-
rige aber gelassen. Der ehemaligen Politik-
studentin war es gelungen, nach 30 Jahren
die CDU-Dominanz zu brechen und den
früheren Wahlkreis von Bundeskanzlerin
Angela Merkel erstmalig für die SPD zu er-
ringen. Im Parlament will sie sich nun um
die für die ländliche Ostsee-Region wichti-
gen Themen Umweltschutz und Digitali-
sierung kümmern. Doch zunächst einmal
braucht Kassautzki wissenschaftliche Mitar-
beiter – auch eine eigene Wohnung sucht
sie noch. „Zum Glück überlässt mir mein
Cousin manchmal seine Couch zum Über-
nachten“, erzählt Kassautzki. Unterschlupf
hat sie übrigens auch im Bundestag gefun-
den: Ein Fraktionskollege aus der Landes-
gruppe Mecklenburg-Vorpommern will
fürs Erste seine Büroräume mit der jungen
Greifswalderin teilen.
„Bürosharing“ in den Fraktionen sei am
Anfang einer Wahlperiode schon lange völ-
lig normal, meint Steffi Lemke, Parlamen-
tarische Geschäftsführerin der Grünen: „Als
ich 1994 neu in den Bundestag kam, saß
ich auch zuerst in Bonn in einem Groß-
raumbüro.“ Sandra Schmid T

Hinter vielen Türen im Bundestag wird bereits gepackt. Die Ausstattung und Verteilung der vielen Büros ist eine Herausforderung. © picture-alliance/Moritz Venneman

Rund 4.700
Umzugs- und
Möblierungs-
maßnahmen
stehen in den
nächsten
Tagen an.

Für Rudolf Henke (CDU) endet die Zeit im Bundestag. Anna Kassautzki (SPD) zieht hin-
gegen zum ersten Mal ins Parlament ein. © picture-alliance/Flashpic/Jens Krick/dpa/Stefan Sauer
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Zwischen Landsknechten, Deep Purple und »Band of Brothers«
GROSSER ZAPFENSTREICH Das militärische Zeremoniell schaut auf eine lange Tradition zurück. Nicht bei allen stößt es auf Sympathie

Oberstabsfeldwebel Jens Burdinski und
Oberfeldarzt Katharina Siegl fallen an die-
sem Abend schon optisch aus dem Rah-
men vor dem Reichstagsgebäude. Nicht im
Dienstanzug wie alle anderen Soldaten des
Großen Zapfenstreichs, sondern im Fleck-
tarnanzug sind die beiden Afghanistan-Ve-
teranen stellvertretend für ihre rund
93.000 Kameraden, die in den vergange-
nen 20 Jahren in Afghanistan im Einsatz
waren. Es ist nicht die einzige und bewuss-
te Abweichung vom sonst üblichen Proto-
koll beim höchsten und feierlichsten Zere-
moniell der Bundeswehr.
Geehrt werden mit dem militärischen Ze-
remoniell normalerweise scheidende Bun-
despräsidenten, Bundeskanzler, Verteidi-
gungsminister und Generale der Bundes-
wehr. Mitunter findet er auch im Zusam-
menhang mit wichtigen Jubiläen oder öf-
fentlichen Gelöbnisse statt. Doch an die-
sem ehren die deutschen Streitkräfte die

Veteranen jenes Einsatzes, der das Bild und
das Selbstverständnis der Truppe wie kein
anderer Auslandseinsatz verändert und ge-
prägt hat. Das hat auch Auswirkungen auf
jene Musikstücke, die während der Serena-
de gespielt werden.
Bei der Verabschiedung von Präsidenten,
Kanzlern, Ministern und Generalen dürfen
sie sich drei Stücke frei wünschen. Und so
sind bei einem Großen Zapfenstreich ne-
ben dem obligatorischen „Yorckschen
Marsch“, komponiert 1809 von Ludwig
van Beethoven, und der Nationalhymne
zum Abschluss eben auch ganz zivile und
moderne Musikstücke: Wie etwa „Über sie-
ben Brücken musst Du gehen“ von Karat
für Bundespräsident Joachim Gauck oder
„Wind of Change“ der Scorpions für Vertei-
digungsministerin Ursula von der Leyen.
Und bevor es sich Karl Theodor zu Gutten-
berg 2011 ausdrücklich für seine Verab-
schiedung wünschte, hat außer dem Mu-
sikkorps der Bundeswehr wahrscheinlich
noch keine anderes Musikkorps „Smoke
on the Water“ von der Hardrock-Gruppe
Deep Purple gespielt.
Für Burdinski, Siegl und die 93.000 ande-
ren Afghanistanveteranen spielte das Mu-
sikkorps in der vergangenen Woche den

„Marsch der I. Bataillon Garde“, seit 20
Jahren der Marsch des Einsatzführungs-
kommandos, den Marsch „Viribus Unitis“
(Vereinte Kräfte) von Johann Strauss‘ Sohn,
der traditionell bei Veranstaltungen der
ISAF gespielt wurde, und die Filmmusik

der Fernsehserie „Band of Brothers“ von
Michael Kamen. Diese Musikwahl verrät ei-
niges über das geänderte Selbstverständnis
der Bundeswehr. Die Serie schildert die Er-
lebnisse US-amerikanischer Fallschirmjäger
während des Zweiten Weltkriegs in Europa.

Was Burdinski und Siegl beim Hören der
Musikstücke durch den Kopf ging, war an
ihren Gesichtern nicht abzulesen. Bundes-
wehrärztin Siegl blickt auf drei Einsätze am
Hindukusch zurück und der Panzergrena-
dier Burdinsky verbrachte insgesamt
1.700 Tage im Afghanistan-Einsatz. Ge-
meinsam erlebten sie 2011 ein Gefecht, bei
dem ein Schützenpanzer auf eine Spreng-
falle fuhr. Dabei kam der Oberstabsgefreite
Alexej Kobelew ums Leben – einer von
59 Bundeswehrsoldaten, die während ihres
Einsatzes in Afghanistan starben.

Lange Tradition Der Große Zapfenstreich
blickt auf eine lange Tradition zurück, die
bis ins 16. Jahrhundert reicht. Damals war
es Brauch, dass der sogenannte Profos, der
die Gerichtsbarkeit in den Söldnerheeren
innehatte, abends den Ausschank in den
Wirtshäusern beendete. Mit seinem Säbel
strich er die Zapfhähne der Bier- und
Weinfässer. Zugleich riefen Trommler und
Pfeifer die Landsknechte zur Nachtruhe ins
Feldlager. In seiner heutigen Form ent-
stand der Großen Zapfenstreich in der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts während
der Befreiungskriege gegen das napoleoni-
sche Frankreich in der preußischen Armee.

Auch während des Nationalsozialismus
war er Bestandteil des militärischen Zere-
moniells der Wehrmacht. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg übernahmen später sowohl
die Bundeswehr als auch die Nationale
Volksarmee der DDR das Zeremoniell.

Kritik Im Selbstverständnis der Bundes-
wehr soll der Große Zapfenstreich den Zu-
sammenhalt in der Truppe selbst, aber
auch die Verbundenheit von Bundeswehr
und Bevölkerung stärken. Dies gelingt je-
doch nur bedingt. In der politisch linken
Szene werden militärische Auftritte in der
Öffentlichkeit prinzipiell kritisch beäugt.
So gehörten in der Vergangenheit Gegen-
demonstrationen, gellende Pfeifkonzerte
und Flitzer-Aktionen traditionell schon
zum Zeremoniell dazu. So ließ auch in der
vergangenen Woche die Kritik am Großen
Zapfenstreich nicht lange auf sich warten.
Der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann
schrieb auf Twitter, er „finde Fackelmärsche
von Uniformierten vorm Reichstag richtig,
richtig scheiße. Egal, aus welchem Anlass.“
Und der frühere Bundestagsabgeordnete
Hans Christian Ströbele (Grüne) sieht da-
rin ein „militaristisches Ritual aus NS-Zeit
und Preußen“. Alexander Weinlein T
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Oberfeldarzt Katharina Siegl und Oberstabsfeldwebel Jens Burdinski während des Gro-
ßen Zapfenstreichs vor dem Reichstag © Bundeswehr/Sebastian Wilke

V
or dem Reichstag in Berlin
präsentierte sich die Bun-
deswehr in der vergange-
nen Woche von ihrer tradi-
tionellen Seite: Mit einem
Großen Zapfenstreich,

dem höchsten Zeremoniell der deutschen
Streitkräfte, ehrte sie im Fackelschein und
mit einer Ehrenformation stellvertretend
jene 93.000 Soldatinnen und Soldaten, die
in den vergangenen 20 Jahren in Afghanis-
tan teils mehrfach und in oft gefährlichen
Einsätzen Dienst getan haben. „Viribus
Unitis“ – Vereinte Kräfte war das Motto ei-
nes Marsches, den das Musikkorps der
Bundeswehr intonierte.
Vorausgegangen war dem abendlichen Er-
eignis ein feierlicher Appell des Wachba-
taillons auf dem Paradeplatz des Bendler-
blocks, dem Berliner Amtssitz des Verteidi-
gungsministeriums. Ministerin Annegret
Kramp-Karrenbauer (CDU) richtete das
Wort in der vermutlich letzten großen Rede
ihrer Amtszeit an die Soldaten des Afgha-
nistan-Einsatzes: „Ihr Einsatz wird niemals
und darf niemals vergessen werden.“ Nicht
alles könne eine Armee mit ihrem militäri-
schen Eingreifen erreichen. Doch ihren
Auftrag, den das Parlament immer wieder
erteilt habe, habe die Bundeswehr erfüllt:
„Von Afghanistan ging 20 Jahre lang keine
terroristische Bedrohung für das Bündnis
aus, sie hat quasi aus dem Nichts die af-
ghanischen Sicherheitskräfte zusammen
mit den internationalen Partnern aufge-
baut, eine Generation Frauen und Män-
nern konnte freier, sicherer und besser auf-
wachsen als jemals zuvor.“ Dennoch könn-
ten Soldaten keine Zivilgesellschaft auf-
bauen, keine Demokratie garantieren oder
den Aufbau einer Wirtschaft. „Sie haben
erreicht, was möglich war, unter dem Ein-
satz von Leib und Leben“, sagte die Minis-
terin. „Deshalb ist heute der Tag, an dem
wir ihnen Respekt zollen, ihnen Ehre er-
weisen.“ Die zahlreichen Gäste, unter ih-
nen Hinterbliebene von getöteten Soldaten
und Einsatzgeschädigte, klatschten am En-
de ihrer Ausführungen Beifall.

Lehren aus dem Einsatz Auch Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmeier ehrte den
Einsatzwillen der Afghanistan-Veteranen
und gedachte der Gefallenen, Verstorbenen
und Verwundeten. Es gebe aber auch Leh-
ren zu ziehen: „Ich bin überzeugt: Deut-
sche Außen- und Sicherheitspolitik nach
Afghanistan muss ehrlicher, klüger und
stärker werden“, sagte Steinmeier. Er rief
dazu auf, angesichts zahlreicher Konflikte
in der Welt die militärischen Möglichkei-
ten zu stärken. Verhandlungsstärke und
Verteidigungsstärke gehörten zusammen,
führte der Bundespräsident aus.
Nach dem Appell versicherte Bundestags-
präsident Wolfgang Schäuble geladenen
Soldaten bei einem Empfang im Reichstag,
auch die Abgeordneten des Bundestages
hätten aus dem Afghanistan-Einsatz ge-
lernt. „Der von uns erteilte Auftrag konnte
so nicht erfüllt werden“, gestand Schäuble
ein. An den Soldaten habe es nicht gele-
gen, doch müsse das Parlament daraus
Schlüsse ziehen. „Das ist unsere Verantwor-
tung, das sind wir Ihnen schuldig, den Ve-
teranen, den Gefallenen, den im Einsatz
Verstorbenen und ihren Familien und den
Kameraden, die versehrt zurückgekehrt
sind.“ Schäuble mahnte, das Gespräch zwi-
schen Politik und Truppe müsse verbessert
werden. Zu oft herrsche Sprachlosigkeit
und die zivile Welt scheue sich, die Leis-
tung der Bundeswehr anzuerkennen.

Absagen an die Ministerin Ein erstes Re-
sümee ziehen wollte Verteidigungsministe-
rin Kramp-Karrenbauer schon Anfang Ok-
tober, als sie zu der Veranstaltung „20 Jahre
Afghanistan – Startschuss für eine Bilanz-
debatte“ in Berlin geladen hatte. Von Sei-
ten des Bundestages hagelte es jedoch Ab-
sagen. Die Abgeordneten aller Fraktionen
des Verteidigungsausschusses, allen voran

die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes
Strack-Zimmermann, ließen Kramp-Kar-
renbauer im Regen stehen. Begründung:
Der Zeitpunkt während der Sondierungen
für eine neue Regierung sei „völlig unpas-
send“. So kurz nach der Bundestagswahl
dürfe die wichtige Auswertung des Einsat-
zes nicht stattfinden. Selbst Außenminister
Heiko Maas (SPD) sagte seine Teilnahme
an der Veranstaltung ab. Kramp-Karren-
bauer hielt trotz der Kritik am Termin fest,
wollte unbedingt noch vor dem mit militä-
rischen Ehren begangenen Abschluss des
20-jährigen und 13,7 Milliarden teuren
Einsatzes eine erste Bilanz vorlegen.

In der hochrangig besetzten Veranstaltung
erinnerte Kramp-Karrenbauer an strittige
Debatten: „Zwischen dem Urteil von Mar-
got Käßmann ,Nichts ist gut in Afghanis-
tan‘ bis zu den noch sehr optimistischen
Einschätzungen rund um das Ende des
Einsatzes gibt es eine ganz weite Spanne.
Afghanistan hat unser Land verändert.“
Auch die Bundeswehr sei eine andere ge-
worden, sagte die Ministerin. Für weitere
Einsätze müsse die Truppe sich allerdings
besser aufstellen. Fragen müssten Beant-
wortung finden: Wieso hat die von der
Nato ausgebildete afghanische Armee den
Taliban nicht standgehalten? Eine kritische

Aufarbeitung sei notwendig. Die Veranstal-
tung solle nur der Startschuss sein. Es dürfe
nicht bei diesem einen Tag bleiben.
Der Generalinspekteur der Bundeswehr,
General Eberhard Zorn, fragte nach dem
Sinn des Einsatzes. Viel zu früh sei medial
ein Urteil gefällt worden. „Doch die Bun-
deswehr hat bewiesen, dass sie kämpfen
kann.“ Zorn verschwieg nicht, dass die
Truppe am Ende ihres Engagements von
den Ereignissen überrascht worden sei. Al-
lerdings verschwieg er, dass auch der Man-
gel an bewaffneten Drohnen und schweren
Waffen die Truppe mehrfach in Verlegen-
heit gebracht hatte.

Für die Streitkräfte äußerten sich zudem
der letzte Kontingentführer des „Resolute
Support“-Einsatzes Brigadegeneral Ansgar
Meyer, der auch als Kommandeur des
Kommandos Spezialkräfte (KSK) verant-
wortlich eingesetzt war, sowie Brigadegene-
ral Jens Arlt, Führer der deutschen Kräfte
im Rahmen der militärischen Evakuie-
rungsoperation aus Kabul. Meyer machte
deutlich, man müsse die Zusammenarbeit
in der Nato und mit den zivilen Hilfsorga-
nisationen kritisch untersuchen. „Den Ein-
satz vom Ende her denken – wo wollen wir
eigentlich hin?“, sei eine zu selten gestellte
Frage.

Der Militärhistoriker Sönke Neitzel von der
Universität Potsdam, bekannt durch sein
jüngstes Buch „Deutsche Krieger“, brachte
ein kulturelles Argument in die Debatte: Es
gebe keinen einzigen deutschen Offizier,
der die Landessprachen Paschtu oder Farsi
spreche. „War diese Aufgabe überhaupt
ausführbar über das Taktische hinaus?“,
fragte der Wissenschaftler.

Fragen an die Gesellschaft Die Folgen
des Einsatzes für Militär und Gesellschaft
sparten die Veranstalter in der hervorra-
gend moderierten Debatte nicht aus: Der
Beauftragte des Verteidigungsministeriums
für einsatzbedingte posttraumatische Be-
lastungsstörungen und Einsatztraumatisier-
te, Generalarzt Ralf Hoffmann, erläuterte,
die psychischen Folgen von Einsätzen seien
lange bekannt. Aber die menschlichen Fol-
gen seien weniger im Bewusstsein. Ange-
sichts der Zunahme von Kampfhandlun-
gen stelle sich für die Bundeswehr die Fra-
ge der Verantwortung. „Die Frage muss
auch an die Gesellschaft gerichtet werden“,
sagte Hoffmann. Ein Soldat dürfe sich aber
auf keinen Fall für einen Einsatz in gesell-
schaftlichem Auftrag rechtfertigen müssen.
Reinhold Robbe, ehemaliger Wehrbeauf-
tragter des Bundestages, fügte hinzu: „Ich
plädiere für einen offenen Umgang mit
den Auswirkungen der Belastungen, auch
beim Umgang mit den Familien.“ So hät-
ten die Soldaten das Wort „Krieg“ nicht in
den Mund nehmen dürfen. Dies sei einem
Sakrileg gleich gekommen.

Vernetzter Ansatz Ellinor Zeino, Leiterin
des Auslandsbüros Afghanistan der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung, und Suzanna Lipo-
vac, Gründerin der Initiative KinderBerg
International, – beide vor Ort tätig – spra-
chen sich für einen Ausbau des vernetzten
Ansatzes zwischen Bundeswehr und zivilen
Organisationen aus. Wichtig sei der Zu-
gang zu Informationen und Lagebewertun-
gen. Man lebe in seiner Blase, jeder in der
Seinen, sagte Zeino. Das Bemerkenswertes-
te in Afghanistan sei die Zusammenarbeit
mit der Bundeswehr gewesen, sagte Lipo-
vac. Das Urteil von Käßmann habe ihr da-
mals wehgetan. Immerhin hätten sie allein
es geschafft, sechs Millionen Patienten im
Land basismedizinisch zu versorgen. Ins
Fadenkreuz der Taliban seien sie in den 20
Jahren nicht geraten. Lipovac belegte die
Erfolge des Einsatzes mit einem afghani-
schen Kind, das zu 30 bis 40 Prozent ver-
brüht zu ihnen gekommen sei. Mit dem ei-
genen medizinischen Equipment hätten
sie es nicht retten können. Doch die Bun-
deswehrärzte hätten das Kind im Lazarett
unfallchirurgisch versorgt. „Das waren die
Soldaten, die das gemacht haben“, habe es
im Heimatdorf des Kindes geheißen. Auch
Kramp-Karrenbauer befand, der vernetzte
Ansatz zwischen Militär, den politischen
und zivilgesellschaftlichen Organisationen
müsse verbessert werden.

Untersuchungsausschuss gefordert Zum
Ende der Veranstaltung mahnte die Minis-
terin, die Aufarbeitung des Einsatzes wei-
terzuführen: „Für die meisten Soldaten
und Soldatinnen ist der Einsatz ein Teil ih-
res Lebens. Wir dürfen nicht den Mantel
des Schweigens darüber legen.“ Es brauche
für die Zukunft auch eine andere Kommu-
nikation im Parlament. „Die Nagelprobe
wird mit Mali sehr schnell auf uns zukom-
men“, schloss sie den durchaus ehrlich ge-
führten Dialog. In welcher Form der Afgha-
nistan-Einsatz zukünftig aufgearbeitet
wird, ist bislang noch völlig offen. Vertreter
von Grünen, FDP und Linken fordern die
Einsetzung eines Untersuchungsausschus-
ses des neuen Bundestages. Die Wehrbe-
auftragte des Bundestages, Eva Högl, hinge-
gen präferiert eine Enquete-Kommission
des Bundestages. Roger Töpelmann T

Der Autor arbeitet als freier Journalist

in Berlin.

Mit einem Großen Zapfenstreich vor dem Reichstag ehrte die Bundeswehr in den vergangenen Woche rund 93.000 Afghanistan-Veteranen. © picture-alliance/dpa/Christophe Gateau

Offene Fragen
BUNDESWEHR Die Politik ehrt die Afghanistan-Veteranen für ihren Dienst
und versucht sich an einer ersten Bilanz. Doch das erweist sich als schwierig



Schwere
Regierungskrise
in Wien
NACH RÜCKTRITT Österreich erlebt erneut
eine heftige Regierungskrise. Ausgelöst
durch Korruptionsanschuldigungen gegen
den bisherigen Bundeskanzler Sebastian
Kurz und dessen Umfeld, ist der 35-jährige
Politiker von seinem Amt zurückgetreten.
Nachfolger wurde innerhalb weniger Tage
der Kurz-Vertraute und Spitzendiplomat
Alexander Schallenberger, er führt die Ko-
alition der konservativen ÖVP mit den
Grünen fort.
Sebastian Kurz bleibt der österreichischen
Politik jedoch erhalten. Nach seinem
Rücktritt als Bundeskanzler ist er vergan-
genen Donnerstag als Abgeordneter im
Parlament in Wien vereidigt worden.
Trotz der Korruptionsermittlungen bleibt
er zudem Parteichef der ÖVP und wird
künftig die Fraktion im Nationalrat an-
führen. Mit dem Wechsel ins Parlament
genießt Kurz zunächst Immunität. Das
Parlament kann aber auf Antrag der
Staatsanwaltschaft entscheiden, ob ein
Parlamentarier der Justiz ausgeliefert wird.
Obendrein hat Kurz angekündigt, auf die
Immunität verzichten zu wollen.
Die Vorwürfe gegen den Politiker soll nun
ein parlamentarischer Untersuchungsaus-
schuss unter die Lupe nehmen. Die Parla-
mentarier wollen wissen, ob der ehemalige
Regierungschef seinen Aufstieg zum Bun-
deskanzler mit geschönten Umfragen be-
fördert hat, es zu Postenschacher gekom-
men ist und wie weit Einfluss auf Ermitt-
lungen der Justiz genommen wurde.
Damit werden alte Vorwürfe aus dem abge-
schlossenen Ibiza-Untersuchungsausschuss
sowie neue Verdachtsmomente themati-
siert. Es sei bisher nur die Spitze des Eis-
bergs sichtbar geworden, sagte der SPÖ-Ab-
geordnete Jan Krainer. Die ÖVP habe weit
mehr in die Mechanismen des Staates ein-
gegriffen, als man eigentlich befürchtet ha-
be, meinte der Abgeordnete Christian Ha-
fenecker von der rechten FPÖ. Nikolaus
Scherak von den liberalen Neos forderte,
dieses „System des Machtkalküls“ müsse
ein Ende haben.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt zudem ge-
gen zehn Verdächtige wegen des Verdachts
der Untreue, der Bestechung und der Be-
stechlichkeit. Das Team um Sebastian Kurz
soll die Karriere des ÖVP-Politikers durch
eine Zusammenarbeit mit einem Medien-
haus, die auch aus Steuergeldern finanziert
wurde, organisiert haben. Kurz und das
Medienhaus bestreiten die Vorwürfe. An-
fang der Woche wurde eine Meinungsfor-
scherin festgenommen, die eine zentrale
Rolle in der Affäre um geschönte Umfragen
spielen soll. nki mit dpaT
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Opposition
gewinnt Wahlen
in Tschechien
UNKLARE VERHÄLTNISSE Nach dem über-
raschenden Sieg der Opposition bei den
Parlamentswahlen in Tschechien ist die
politische Situation weiter unklar. Im Zen-
trum steht die Frage, wen Präsident Miloš
Zeman mit der Bildung einer neuen Regie-
rung beauftragen wird – und ob er dazu
noch in der Lage ist. Der schon länger ge-
schwächte Präsident wurde am Tag nach
der Wahl, kurz nach einem Gespräch mit
Ministerpräsident Andrej Babis, erneut in
ein Hospital eingeliefert. Er lag zunächst
auf der Intensivstation eines Militärkran-
kenhauses. Sein Zustand sei stabil, sagte
ein Sprecher des Krankenhauses Anfang
vergangener Woche.
Babis berichtete, dass ihm Zeman bei dem
Gespräch versprochen habe, ihn mit der
Regierungsbildung zu beauftragen. Ein
Sprecher des Präsidenten sagte, es sei noch
keine Entscheidung gefallen. Zeman hatte
vor der Wahl angekündigt, keinesfalls den
Vertreter eines aus mehreren Parteien be-
stehenden Wählerbündnisses mit der Re-
gierungsbildung zu beauftragen, sondern
den Chef der stärksten Partei.
Bei dem Urnengang am 8. und 9. Oktober
landete indes das konservative Oppositi-
onsbündnis „Spolu“ (Gemeinsam) der Par-
teien ODS; KDU-CSL und TOP 09 mit
27,78 Prozent knapp vor Babis‘ ANO, die
auf 27,14 Prozent kam. Der Spitzenkandi-
dat von Spolu, Petr Fiala, sprach nach der
Wahl von einem „starken Mandat“ zur Bil-
dung einer Regierung. Vertreter seines
Wählerbündnisses und des mit
15,8 Prozent drittplatzierten Bündnisses
von Piratenpartei und Bürgermeisterpartei
STAN erklärten, auf eine gemeinsame Ko-
alition hinzuarbeiten – und schlossen eine
Zusammenarbeit mit ANO kategorisch
aus. Zusammen entfallen auf die beiden
Bündnisse 108 der 200 Sitze im tsche-
chischen Parlament, auf ANO 72. Die ul-
trarechte SPD erhielt 10,6 Prozent der
Stimmen und zieht mit 20 Sitzen ins Parla-
ment ein. Die Sozialdemokraten, bisher
Regierungspartner von ANO, sowie die
Kommunistische Partei, die Babis bisherige
Minderheitsregierung stillschweigend un-
terstützte, scheiterten erstmals an der Fünf-
Prozent-Hürde. scr mit dpa T

Alles kann, nichts muss
ZUKUNFTSKONFERENZ In Straßburg beraten Bürger und Politiker über die Zukunft der EU

S
arah fordert ein europäisches
Pfandsystem, Bengt eine ge-
meinsame Armee und Pierre die
Entwicklung einer einheitlichen
EU-Sprache. Seit einem halben
Jahr können EU-Einwohner ihre

Vorstellungen zur Entwicklung der Union
auf einer Onlineplattform miteinander tei-
len. Denn bei der „Konferenz zur Zukunft
Europas“ stehen sie mit ihren Ideen im
Vordergrund. Der Startschuss für dieses eu-
ropäische Projekt fiel am 9. Mai, dem Eu-
ropatag. Mit Streichquartett, Europahymne
und virtuellen Gästen aus der gesamten EU
wurde die Zukunftskonferenz in Straßburg
feierlich eröffnet. In den kommenden Mo-
naten wird dort eine Versammlung aus
Bürgern und Politikern über die Vorschläge
beraten.
„Letztendlich müssen wir alle gemeinsam
diese Zukunft zusammen schreiben“, er-
klärte der französische Präsident Emmanu-
el Macron, einer der treibenden Kräfte hin-
ter dem Projekt. Von gemeinsamen Visio-
nen, neuen Wegen und nötigen Reformen
sprach er in seiner Eröffnungsrede. Aller-
dings ist die Zukunftskonferenz unter den
27 Mitgliedstaaten nicht unstrittig. Zähe
Verhandlungen um Aufbau und Leitung
der Konferenz sowie ihr genaues Ziel ver-
zögerten den Start.
Besonders bei der Frage, wie weitreichend
die Vorschläge der Zukunftskonferenz sein
sollten, gehen die Auffas-
sungen der einzelnen Regie-
rungen weit auseinander.
Während einige Länder Ver-
tragsänderungen katego-
risch ausschließen, zeigen
sich andere Mitgliedstaaten
wie Deutschland offen da-
für. „Unter den Fraktionen
im Bundestag herrscht die
überwiegende Meinung,
dass wir auch institutionelle
Fragen besprechen sollten“,
sagt Gunther Krichbaum
(CDU), Vorsitzender des
Europaausschusses im Deutschen Bundes-
tag. Zusammen mit seinem Ausschusskol-
legen Axel Schäfer (SPD) sitzt er als Abge-
sandter des Bundestages in der Plenarver-
sammlung der Zukunftskonferenz. Zwar
kann sie aufgrund des geltenden EU-Rechts
keine Verträge ändern, dennoch kann die
Konferenz laut Krichbaum ein wichtiger
Anstoß für Veränderungen sein, auch in re-
formkritischen Ländern. Immerhin befasst
sie sich mit Vorschlägen aus der gesamten
EU. Auch für die Vizepräsidentin des EU-
Parlaments, Katarina Barley (SPD), liegt
der Mehrwert des Projekts darin, „zu erfah-
ren, wo der größte Veränderungsbedarf ge-
sehen wird“, wie sie dem Deutschlandfunk
sagte.

Konferenz der Bürger Worin dieser Ver-
änderungsbedarf gesehen wird, das ent-
scheiden die Unions-Bürger maßgeblich
mit. Im Gegensatz zu früheren Entschei-
dungsprozessen, in denen sie nur indirekt
durch gewählte Abgeordnete Einfluss auf
Entscheidungen nehmen konnten, sitzen
sie bei der Zukunftskonferenz mit am
Tisch. „Wir haben dadurch eine größere
Beteiligungsmöglichkeit für Bürger, als es
jemals der Fall war“, sagt Schäfer. Auch
welche Themen es auf die Agenda der Kon-
ferenz schaffen, liegt mit in ihren Händen.
Noch vor dem offiziellen Start des EU-Pro-

jekts ist am 19. April die Plattform zur Zu-
kunftskonferenz online gegangen. Unter
https://futureu.europa.eu/ sind alle EU-Bür-
ger aufgerufen, ihre Vorstellungen und Ide-
en, aber auch Sorgen und Ängste mit Blick
auf die Zukunft der EU einzubringen. „Wir
wollen die europäischen Bürgerinnen und
Bürger in ihrer ganzen Vielfalt hören: Jun-
ge und alte Menschen, Leute, die in Städ-
ten wohnen, und solche vom Land“, sagt
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen (CDU). Jeder Vorschlag wird au-
tomatisch in die 24 Amtssprachen der EU
übersetzt und ermöglicht einen Dialog
über Sprach- und Ländergrenzen hinweg.

Ausbaufähige Beteiligung Laut einem
ersten EU-Zwischenbericht zur Plattform
befassen sich die meisten Ideen mit den
Themen Klimawandel und Demokratie in
Europa. Insgesamt sind bis Anfang Okto-
ber mehr als 8.000 Ideen und 14.000
Kommentare zusammengekommen. Bei
rund 450 Millionen EU-Bürgern sei die ak-
tuelle Beteiligung etwas mau, findet Krich-
baum. Auch bei den Veranstaltungen, die
rund um die Zukunftskonferenz in analo-
ger und digitaler Form stattfinden, sei die
Beteiligung ausbaufähig. So haben bisher
knapp 130.000 Menschen an einer solchen
teilgenommen. „Bei vielen Bürgern und
Politikern ist noch gar nicht angekommen,
dass wir mit der Zukunftskonferenz gestar-

tet sind“, vermutet Schäfer.
Dabei sei eine starke Betei-
ligung wichtig, um die eu-
ropäische Debatte in die
Breite der Gesellschaft zu
bringen.
Mit der Zukunftskonferenz
will die EU näher an die
Bürger rücken. So sind
auch 800 zufällig ausge-
wählte EU-Bürger Teil des
Projekts. In vier Bürgerfo-
ren sollen sie Empfehlun-
gen für die Plenarver-
sammlung der Konferenz

entwickeln. Die Teilnehmer sollen dabei
die Vielfältigkeit der EU widerspiegeln. Aus
jedem Mitgliedstaat sind mindestens eine
Frau und ein Mann vertreten. Ein Drittel
der Personen ist zwischen 16 und 25 Jah-
ren alt. Auch sozioökonomische Faktoren
wie das Bildungsniveau und der Wohnort
spielten bei der Auswahl eine Rolle. Betreut
durch Experten, Übersetzer und Moderato-
ren diskutieren die Teilnehmer der vier Fo-
ren an jeweils drei Wochenenden über die
Zukunft der EU. Von Rechtsstaatlichkeit
und Sicherheit über Klimawandel bis hin
zu Migration reicht dabei die Themenpa-
lette.
Jedes Bürgerforum schickt 20 Vertreter zur
großen Plenarversammlung der Zukunfts-
konferenz nach Straßburg. War bei der ers-
ten Sitzung der Plenarversammlung Mitte
Juni nur ein Teil der Teilnehmenden vor
Ort, wird das gesamte Plenum am 22. Ok-
tober erstmals aufeinandertreffen. Bürger
aus den europäischen und nationalen Fo-
ren werden dann mit Vertretern aus den
nationalen Parlamenten, dem Europäi-

schen Parlament, der Zivilgesellschaft so-
wie den EU-Institutionen über ihre Vor-
schläge diskutieren und Handlungsanwei-
sungen formulieren. Während die konsti-
tuierende Sitzung noch recht starr abgelau-
fen sei, hofft Krichbaum für den weiteren
Verlauf der Sitzungen auf die Möglichkeit

zum stärkeren Austausch: „Die offene De-
batte und der freie Meinungsaustausch
müssen das Herzstück der Konferenz sein.“
Geplant ist ein Abschlussbericht bereits für
das Frühjahr 2022. Ob dieser Zeitplan so
beibehalten wird, sehen Schäfer und Krich-
baum skeptisch. Anstatt von vorneherein

starr an einem Termin festzuhalten, wolle
man mit einer gewissen Offenheit in den
Prozess gehen, betont Krichbaum. Die Er-
wartungen sind groß an dieses Novum der
Europäischen Union, das die Weichen für
die Zukunft des europäischen Projekts stel-
len soll. Denise Schwarz T

Am 9. Mai eröffneten der französische Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Parlamentspräsident David Sassoli und der portugiesische Premierminister António Costa die Konfe-
renz zur Zukunft Europas in Straßburg. Bürger aus der gesamten Europäischen Union waren virtuell zugeschaltet. © picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth
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AUFGEKEHRT

Die wahren
Jamaikaner

W
as wurde nicht gewitzelt
und gefrotzelt, als sich am
Abend der Bundestags-
wahl von 2005 die Jamai-

ka-Koalition im bundesweiten Sprachge-
brauch durchsetzte. Auch wenn er diese
Option für unrealistisch halte, so klinge
Jamaika doch deutlich charmanter als
Schwampel und gebe Anlass für allerlei
Träumereien, bekannte Außenminister
Joschka Fischer in der „Berliner Runde“.
Der Ober-Realo realisierte im Gegensatz
zu seinem testosteron-gesteuertem Ko-
alitionspartner Gerhard Schröder bereits,
dass nicht nur die politischen Tage des
Basta-Kanzlers gezählt sind. Sondern
auch, dass der Jamaika-Dreier wie so oft
eine Fantasie bleibt.
Auch 16 Jahre danach wird es mit Jamai-
ka wohl wieder nichts werden. Statt
Schwampel gibt es Ampel. Doch alle Ja-
maika-Freunde sollten deshalb den Kopf
nicht hängen lassen. Denn die Ampel-
männchen sind die wahren Jamaikaner.
Wie ihre karibischen Vorbilder üben sie
sich medial in Peace and Love, verbrei-
ten jede Menge good Vibrations und le-
ben den Traum vom Aufbruch in eine
bessere Welt. Und weil es dem ein oder
anderen vielleicht doch noch an der nö-
tigen Fantasie fehlt, wollen die libertä-
ren Polit-Kariben nun wohl zügig Can-
nabis legalisieren. Da ist es allenfalls ei-
ne Frage von Tagen, bis der alte „Gebt
das Hanf frei“-Apologet Hans-Christian
Ströbele auf einen gemeinsamen Joint
vorbeischaut.
Manch einer mag das angesichts drän-
gender Probleme wie Klimakatastrophe,
steigende Energiekosten und leerer
Haushaltskassen ja alles für eine reich-
lich bekiffte Idee halten. Doch wie sang
Jamaikas großer Sohn Bob Marley schon
so schön? „Got to have kaya now, for the
rain is falling.“ Alexander Weinlein T

VOR 50 JAHREN...

Schüsse
in Hamburg
22.10.1971: Erstes Opfer der RAF.
Knapp drei Jahrzehnte hielt die Rote Ar-
mee Fraktion (RAF) die Bundesrepublik
Deutschland in Atem. Insgesamt
34 Menschen fielen dem RAF-Terror
zum Opfer. Der erste war der 32-jährige
Polizeimeister Norbert Schmid. Der Zi-
vilfahnder wurde am 22. Oktober 1971
in Hamburg erschossen.
Schmid war in der Nacht mit seinem

Kollegen Heinz Lemke unterwegs. Am
frühen Morgen hielten sie an der
S-Bahn-Station Poppenbüttel nach Ver-
dächtigen Ausschau – und wurden fün-
dig. Die Beamten wollten eine junge
Frau kontrollieren. Wie sich später
herausstellen sollte, handelte es sich da-
bei um Margrit Schiller, Mitglied der
Baader-Meinhof-Gruppe. Als Schiller da-
vonläuft, nehmen Schmid und Lemke
die Verfolgung auf. Plötzlich tauchten ei-
ne weitere Frau und ein Mann auf.
Schmid erkannte zwar noch, dass das
Pärchen bewaffnet war, doch da fielen
schon die Schüsse. Der Polizist wurde
von mehreren Kugeln getroffen und
brach tot zusammen; sein Kollege wurde
am Fuß getroffen. Schiller wurde kurz
darauf festgenommen und sagte aus,
dass RAF-Terrorist Gerhard Müller die
Schüsse abgegeben habe. Müllers Beglei-
terin war entweder Ulrike Meinhof oder
Irmgard Möller – beides RAF-Mitglieder.
Ganz aufgeklärt wurde der Fall nie: Die
Mordanklage gegen Müller wurde später
fallengelassen. Einerseits, weil Lemke
sich nicht mehr sicher war, was er an je-
nem Oktobermorgen gesehen hatte. An-
dererseits, weil Protokolle, wonach sich
Müller selbst belastet hatte, aufgrund der
Strafprozessordnung dem Gericht nicht
vorlagen. Benjamin Stahl T

Kriminalbeamte sichern Spuren nach
den tödlichen Schüssen auf Schmid.
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Leserbriefe geben nicht die Meinung
der Redaktion wieder. Die Redaktion
behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Die nächste Ausgabe von „Das
Parlament“ erscheint am 1. November.

PERSONALIA

>Reinhard Schultz †
Bundestagsabgeordneter 1994-2009,
SPD
Am 24. September starb Reinhard Schultz
im Alter von 72 Jahren. Der Politikwissen-
schaftler und Geschäftsführer aus Everswin-
kel/Kreis Warendorf trat 1972 in die SPD ein
und war von 1979 bis 1994 Unterbezirks-
vorsitzender in Warendorf. Dem Vorstand
des SPD-Bezirks Westliches Westfalen ge-
hörte er von 1980 bis 1992 an. Von 1973
bis 2004 war er Mitglied des Kreistags in
Warendorf und von 1985 bis 2004 zugleich
Fraktionsvorsitzender. Schultz wirkte im
Bundestag im Umwelt-, im Finanz- sowie im
Landwirtschaftsausschuss mit. Von 2005 bis
2009 war er Mittelstandsbeauftragter sei-
ner Bundestagsfraktion.

>Heinz-Joachim Barchmann †
Bundestagsabgeordneter 2009-2017,
SPD
Wie erst jetzt bekannt wurde, starb Heinz-
Joachim Barchmann am 30. August im Alter
von 70 Jahren. Der seit 1987 für den DGB
tätige Gewerkschaftssekretär aus Barsing-
hausen, SPD-Mitglied seit 1979, war von
2009 bis 2017 stellvertretender Vorsitzender
des Unterbezirks Helmstedt. Im Bundestag
engagierte sich Barchmann im Ausschuss
für die Angelegenheiten der Europäischen
Union, dessen stellvertretenden Vorsitz er
von 2014 bis 2017 innehatte, sowie im Aus-
schuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung.

>Brigitte Baumeister
Bundestagsabgeordnete 1990-2002,
CDU
Brigitte Baumeister wird am 19. Oktober
75 Jahre alt. Die Diplom-Mathematikerin
aus Böblingen schloss sich 1980 der CDU
an. Seit 1984 war sie Mitglied des Kreisvor-
stands Böblingen und des Bezirksvorstands
Nord-Württemberg und amtierte seit 1991
als stellvertretende Bezirksvorsitzende. Von
1992 bis 1998 war Baumeister CDU-Bun-
desschatzmeisterin. Im Bundestag arbeitete
sie im Forschungsausschuss sowie im Aus-
schuss für Arbeit und Sozialordnung mit.
Von 1991 bis 2000 war Baumeister Parla-
mentarische Geschäftsführerin ihrer Frakti-
on.

>Dietrich Austermann
Bundestagsabgeordneter 1982-2005,
CDU
Am 22. Oktober begeht Dietrich Auster-
mann seinen 80. Geburtstag. Der Rechtsan-
walt aus Itzehoe schloss sich 1971 der CDU
an und war von 1987 bis 2000 Vorsitzender
des Kreisverbands Steinburg. Von 1974 bis
1977 amtierte er als Bürgermeister in Bars-
büttel/Kreis Stormarn, von 1977 bis 1981
als Bürgermeister in Brunsbüttel/Kreis Dith-
marschen sowie 1981/82 als Stadtdirektor
und Kämmerer in Göttingen. Austermann,
langjähriger haushaltspolitischer Sprecher
seiner Bundestagsfraktion und Mitglied des
Fraktionsvorstands, engagierte sich im Fi-
nanz- sowie im Haushaltsausschuss. Von
2005 bis 2008 war er Minister für Wissen-
schaft, Wirtschaft und Verkehr in Schleswig-
Holstein.

>Joachim Schmidt
Bundestagsabgeordneter 1990-2002,
CDU
Am 26. Oktober vollendet Joachim Schmidt
sein 85. Lebensjahr. Der promovierte Inge-
nieur aus Halsbrücke/Kreis Chemnitz enga-
gierte sich 1989 in der Bürgerbewegung in
Freiberg/Sachsen und schloss sich 1990 der
CDU an. Zuvor war er parteilos. Von 1991
bis 1993 war der Jubilar Vorsitzender des
Kreisverbands Freiberg und von 1992 bis
1999 Mitglied des CDU-Landespräsidiums
in Sachsen. Schmidt, von 1992 bis 1999 Vor-
sitzender der CDU-Landesgruppe Sachsen
im Bundestag, engagierte sich vorwiegend
im Ausschuss für Forschung und Technolo-
gie.

>Milan Horáček
Bundestagsabgeordneter 1983-1985,
Die Grünen
Milan Horáček wird am 30. Oktober 75 Jah-
re alt. Der aus der Tschechoslowakei stam-
mende Politologe und Publizist, der 1968
nach dem Einmarsch der Roten Armee seine
Heimat verließ und 1980 ausgebürgert wur-
de, zählte 1978 zum Gründerkreis der Grü-
nen Liste Hessen und im Jahr darauf zu je-
nem der Bundespartei der Grünen. Von
1981 bis 1983 war er Stadtverordneter in
Frankfurt am Main. Im Bundestag wirkte
Horáček im Auswärtigen Ausschuss mit. Von
2004 bis 2009 war er Mitglied des Europäi-
schen Parlaments. 1990 gehörte er zum Be-
raterkreis des tschechischen Präsidenten
Václav Havel. bmh T

LESERPOST

Zur Ausgabe 37 vom 13. September
2021, „Kein bisschen Frieden“ auf Sei-
te 1:
Der Beitrag einer Islamwissenschaftlerin
auf der Titelseite zu der dramatischen
Entwicklung in Afghanistan wirft die Fra-
ge auf, die selten bis nie gestellt wird,
nämlich warum auch die Wissenschaft
immer erst hinterher schlauer ist. Im Ge-
gensatz zur Politik – und das schließt
auch militärisches Handeln und Maß-
nahmen der Entwicklungshilfe mit ein
– steht die Wissenschaft nicht unter per-
manentem akutem Handlungszwang. Sie
hat gewöhnlich alle Zeit der Welt und oft
auch unbegrenzte Mittel, um ihrer Arbeit
nachzugehen. Nur leider kontrolliert sie
keiner. Der sprichwörtliche Elfenbein-
turm, in dem sich die Wissenschaft ver-
schanzt, sorgt dafür, dass niemand die

idyllische Ruhe stört. Ein alter Zopf, der
insbesondere für die sogenannten Orchi-
deenfächer zutrifft, zu denen auch die Is-
lamkunde gehört. Vor dem Hintergrund
der Tatsache, dass uns nun schon seit fast
einem halben Jahrhundert die islami-
sche Welt in Atem hält, ist es bemerkens-
wert, wie wenig – wenn überhaupt – die
Islamwissenschaft zur Lösung dieser Kri-
se beigetragen hat. Afghanistan ist da nur
das prominenteste Beispiel. So reizvoll
das Prinzip „Forschen um des Forschens
willen“ auch ist: Diesen Luxus können
sich auch die Orchideenfächer angesichts
des Chaos in der Welt nicht mehr leisten.
Auch Geistes- und Sozialwissenschaften
sind heute gefordert, ebenso wie die Na-
turwissenschaften, für die diese Forde-
rung eine Selbstverständlichkeit ist. Es
gilt, neue Prioritäten zu setzen und sie

dort, wo das nicht geschieht, einzufor-
dern. Die Politik braucht verlässliche
Handlungsvorgaben, die auf gesicherten
Erkenntnissen und gezielter Forschung
beruhen. Und da diese Probleme kom-
plex sind, bedarf es eines interdisziplinä-
ren Ansatzes. Afghanistan ist nur ein
Ausschnitt der islamischen Welt. Wenn
man da schon scheitert, kann man gleich
ganz einpacken. Und versichert sein,
dass die islamische Welt uns auch noch
in fünfzig Jahren in Atem halten wird.

Wilhelm Westphal,

Bonn

Zur Ausgabe 38-39 vom 20. September
2021, „Nicht nötig“ auf Seite 2:
Ich bin doch erstaunt, dass die Contra-
Position überhaupt keine Argumente
nennt, warum das Wahlalter nicht abge-

senkt werden sollte. Ein inhaltlich außer-
ordentlich dünner und enttäuschender
Beitrag. Die Verfasserin zielt am Ende da-
rauf ab, dass die Strafmündigkeit bei
18 Jahren läge, wo wir doch wissen, dass
es auch für Jugendliche unter 18 Jahren
staatliche Sanktionen für gesetzeswidri-
ges Verhalten gibt. Nein, es ist in hohem
Maße ungerecht, dass viele junge Men-
schen erst mit durchschnittlich 20 Jahren
das erste Mal bei Bundestagwahlen teil-
nehmen können, also zwei Jahre nach
ihrer Volljährigkeit, aber viele alte Men-
schen durch ihre Wahl Politik noch für
Zeiten bestimmen, in denen sie schon
längst verstorben sind und es für sie kei-
nen Belang mehr hat.

Jörg Rapp,

Bad Vilbel

Zur selben Ausgabe, „70 Jahre Das Par-
lament“ auf Seite 14:
Was war wohl so los im Jahr 1951? Die
Musiker Phil Collins (UK), Wolfgang
Niedecken (D), Sting (UK), der Fußball-
spieler Paul Breitner (D), der Komiker
und Sänger Mike Krüger (D) und der Po-
litiker Volker Bouffier (D) wurden 1951
geboren. Prinzessin Elizabeth wird zur
Queen Elizabeth II gekrönt und der Frie-
densvertrag von San Francisco gab Japan
die volle Souveränität zurück und been-
dete dadurch die Zeit der amerikani-
schen Besatzung. Da gab es sicherlich
auch noch gar viel „dies und auch etwas
das“. Ach ja und eine Wochenzeitung
wurde 1951 geboren! Herzlichen Glück-
wunsch zum 70.!

Klaus P. Jaworek,

Büchenbach
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Konstituierende Sitzung des
20. Deutschen Bundestages (Di)

Phoenix überträgt live ab 9 Uhr

Auf www.bundestag.de:
Die aktuelle Tagesordnung sowie die
Debatten im Livestream

ORTSTERMIN: FACHTAGUNG STENOGRAFISCHER DIENST

Schnellschreiber im Bundestag
Wenn sich in der kommenden Woche das neu gewählte
Parlament zu seiner ersten Sitzung trifft, sind auch sie
wieder mittendrin: die Stenografen des Deutschen Bun-
destages. Hinter ihnen das Rednerpult, vor ihnen die Ab-
geordneten im Plenum. Darunter zahlreiche bekannte,
aber auch Dutzende neue Gesichter. Und die muss sich
das Team von Bärbel Heising, Leiterin des Stenografi-
schen Dienstes, genau einprägen, bevor in Kürze die 20.
Wahlperiode startet. Schließlich halten die Schnellschrei-
ber im Parlament nicht nur alle Reden fest, auch jeder
Zwischenruf wird in Sekundenschnelle zu Papier ge-
bracht. Jeder Applaus, jeder Widerspruch. Selbst Nonver-
bales, sofern es die Atmosphäre im Saal prägt.
Sie schrieben „buchstäblich Parlamentsgeschichte“, wür-
digte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Arbeit
der Stenografen jüngst. Auf seine Einladung hin waren

Mitglieder des Verbandes der Parlaments- und Verhand-
lungsstenografen aus ganz Deutschland nach Berlin ge-
reist, um im Bundestag ihren Verbandstag zu begehen.
Weitere 20 lauschten per Videoschalte, während die An-
wesenden über aktuelle Arbeitsbedingungen sprachen,
über Herausforderungen in der 19. Wahlperiode und eine
Zukunft im Zeichen der Digitalisierung.
Aus Sicht des Bundestagspräsidenten bringen Stenografen
maximale Transparenz mit einem Minimum an Zeichen
und zugleich größter Genauigkeit. Keine leichte Aufgabe,
zumal im Bundestag laut Heising eine ausgesprochen leb-
hafte Debattenkultur herrscht. Für ihr Team bedeutet das:
höchste Konzentration und ein bis ins Kleinste durchge-
takteter Zeitplan. Alle zehn Minuten wechseln sich die
Kollegen am Stenografentisch ab. Vom Plenarsaal eilen
sie in ihr Büro, wo sie den in Redeschrift verfassten Text

einer Schreibkraft diktieren. Diese Kurzschrift ermöglicht
eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 500 Silben pro
Minute. Mit einer durchschnittlichen Handschrift lassen
sich etwa 40 Silben mitschreiben. Revisoren, die das Ge-
schehen im Plenarsaal jeweils eine halbe Stunde lang do-
kumentieren, lesen die Protokolle gegen und nehmen,
wenn nötig, Korrekturen vor. Auch jede Rednerin und je-
der Redner hat das Recht, die Niederschrift zu prüfen. Da-
bei hat Deutschland einen der schnellsten Protokollie-
rungsdienste der Welt: Die Plenarprotokolle liegen zum
großen Teil bereits am nächsten Werktag vor.
Angesichts eines Parlaments in Rekordgröße und der Co-
ronapandemie wird die Aufgabe selbst für erfahrene Ste-
nografen zur Herausforderung. Ein paar Tage bleiben
Heisings Team noch, um sich die 735 Gesichter einzuprä-
gen. Irina Steinhauer T

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) begrüßt die Mitglieder des Verbandes der Parlaments- und Verhandlungsstenografen zu ihrem Verbandstag im Paul-Löbe-Haus (Bild
oben). Durch ihre Kurzschrift (kleines Bild) können die Stenografen bis zu 500 Silben pro Minute erfassen. © Deutscher Bundestag/Imo/photothek/picture alliance/dpa/Maurizio Gambarini/Thalia Engel
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Großer 
Zapfen-Streich

Ehrung für Soldaten im Afghanistan-Einsatz

Einleitung

Bei der Bundes-Wehr gab es letzte 
Woche eine besondere Feier. 
Genauer: am 13. Oktober.

Diese Art von Feier hat den Namen: 
Großer Zapfen-Streich.

Im folgenden Text gibt es mehr Infos 
dazu.

Folgende Fragen werden unter 
anderem beantwortet:

• Was ist die Bundes-Wehr?

• Was ist ein Großer Zapfen-Streich?

•  Wie läuft ein Großer Zapfen-Streich 
ab?

•  Was war der Grund für den Großen 
Zapfen-Streich letzte Woche?

Was ist die Bundes-Wehr?

Die Bundes-Wehr ist die Armee von 
Deutschland.

Also alle deutschen Soldaten.

Die Aufgaben der Bundes-Wehr sind:

• Sie verteidigt Deutschland.

Und zwar, falls es von anderen 
Ländern angegriffen wird.

• Sie verteidigt andere Länder.

Zum Beispiel Länder, die Partner von 
Deutschland sind.

• Sie hilft bei Katastrophen.

Zum Beispiel bei Erdbeben, 
Überflutungen oder Hungers-Nöten. 
Und zwar in Deutschland. 
Aber auch im Ausland.

Was ist ein Großer Zapfen-
Streich?

Der Große Zapfen-Streich ist eine 
Tradition bei der Bundes-Wehr.

Es ist eine Feierlichkeit.

Manchmal will die Bundes-Wehr eine 
Person ganz besonders ehren. 
Dann schenkt sie ihr einen Großen 
Zapfen-Streich.

Es ist die höchste Ehre, die die 
Bundes-Wehr vergibt.

leicht  

erklärt!
leicht  

erklärt!



Großer Zapfen-Streich  •  Ehrung für Soldaten im Afghanistan-Einsatz

Einen Großen Zapfen-Streich 
bekommen zum Beispiel bestimmte 
Politiker immer als Verabschiedung.

Und zwar, wenn sie ihr Amt abgeben.

Zum Beispiel:

•  der Bundes-Präsident von 
Deutschland

•  der Bundes-Kanzler von 
Deutschland

•  der Bundes-Verteidigungs-Minister 
Das ist der Leiter der Behörde, die 
für die Bundes-Wehr zuständig ist.

Auch Soldaten in einer besonders 
hohen Stellung bekommen einen 
Großen Zapfen-Streich.

Und zwar, wenn sie aus dem Dienst 
austreten.

Zum Beispiel jeder General.

Aber auch andere können einen 
Großen Zapfen-Streich bekommen.

Pro Jahr macht die Bundes-Wehr 
ungefähr 20 bis 30 Große Zapfen-
Streiche.

Von den meisten bekommt man 
nichts mit.

Nur die wichtigsten werden zum 
Beispiel im Fernsehen gezeigt. 
Und die Nachrichten berichten 
darüber.

Den Großen Zapfen-Streich gibt es 
schon seit ungefähr 200 Jahren.

Damals wurde festgelegt, wie die 
Feierlichkeit abläuft.

Seitdem gab es immer wieder kleine 
Veränderungen.

Im Großen und Ganzen ist der Ablauf 
aber ähnlich geblieben.

Was passiert beim Großen 
Zapfen-Streich?

Der Ablauf von einem Großen 
Zapfen-Streich ist immer ähnlich.

Er dauert ungefähr 20 Minuten.

Er findet oft am Abend statt.

Am Anfang marschieren 
verschiedene Gruppen von Soldaten 
der Bundes-Wehr auf den Festplatz.

Zum einen sind das Gruppen, die 
Musik machen. 
Und zwar mit Trommeln, Pauken, 
Trompeten und Pfeifen.

Die Musiker werden von Soldaten-
Gruppen begleitet, die Fackeln oder 
Gewehre tragen.

Die Feier besteht dann aus einer 
Reihe von Musik-Stücken.

Zum Beispiel aus verschiedenen 
Märschen.

Zum Teil sind die Musik-Stücke 
festgelegt. 
Zum Teil kann sich die geehrte Person 
auch Lieder wünschen.

Am Ende wird dann die deutsche 
National-Hymne gespielt.

Dann marschieren die Soldaten vom 
Festplatz.

Großer Zapfen-Streich für 
Afghanistan-Soldaten

Am 13. Oktober war ein Großer 
Zapfen-Streich.

Es war eine besondere Feier.

Darum wurde sie auch im Fernsehen 
übertragen.

Bei diesem Großen Zapfen-Streich 
ging es um Folgendes:

Er war eine Ehrung für die Soldaten, 
die in Afghanistan im Einsatz waren.



Was war in Afghanistan?

Afghanistan ist ein Land in Asien.

Dort war die Bundes-Wehr vom Jahr 
2001 bis zum Jahr 2021 im Einsatz.

Sie kämpfte dort gegen eine Gruppe 
mit dem Namen Taliban. 
Und sie half dabei, den Staat 
Afghanistan neu aufzubauen.

Insgesamt waren ungefähr 
93-tausend deutsche Soldaten in 
Afghanistan im Einsatz.

Und 59 Soldaten sind dort in der 
Zeit von 2001 bis 2021 ums Leben 
gekommen.

In einer früheren Ausgabe von „leicht 
erklärt!“ gibt es weitere Infos zu dem 
Thema.

Und zwar in Ausgabe Nummer 181. 
Sie hat den Titel: Einsatz in 
Afghanistan. 
Sie war eine Beilage in: Das 
Parlament 37/2021.

Ehrung für Afghanistan-
Soldaten

Der Große Zapfen-Streich letzte 
Woche war also für alle Soldaten, die 
in Afghanistan waren.

Vor allem auch für die 59 Soldaten, 
die gestorben sind.

Mit dem Zapfen-Streich wollte man 
den Soldaten danken. 
Die Toten sollten geehrt werden. 
Es sollte Aufmerksamkeit für den 
Einsatz geben.

Der Große Zapfen-Streich fand in 
Berlin statt. 
Und zwar direkt vor dem Reichstag.

Der Reichstag ist das Gebäude, in 
dem der Bundestag seine Treffen 
abhält.

Es ist also ein sehr wichtiger Ort für 
Deutschland.

Vor dem Großen Zapfen-Streich gab 
es noch andere Festlichkeiten.

Zuerst gab es eine Kranz-
Niederlegung am Ehren-Mal der 
Bundes-Wehr.

Das ist die Gedenk-Stätte für 
Soldaten, die im Einsatz ums Leben 
gekommen sind.

Die Kranz-Niederlegung war vor 
allem für die Hinterbliebenen der 
Soldaten gedacht, die in Afghanistan 
gestorben sind.

Danach gab es noch eine 
Veranstaltung mit Reden. 
Und einen Empfang im Bundestag.

Der Große Zapfen-Streich fand dann 
abends um 19 Uhr statt.

Es waren viele wichtige Politiker 
anwesend.

Zum Beispiel:

•  Bundes-Präsident Frank-Walter 
Steinmeier

• Bundes-Kanzlerin Angela Merkel

•  Verteidigungs-Ministerin Annegret 
Kramp-Karrenbauer

•  General Eberhard Zorn 
Das ist der oberste Soldat der 
Bundes-Wehr.

Beschäftigung mit Afghanistan

Der Einsatz in Afghanistan dauerte 
20 Jahre.

Noch nie war die Bundes-Wehr so 
lange in einem anderen Land im 
Einsatz.

Im Moment gibt es viele Gespräche 
über diesen Einsatz.

Und immer wieder sagen Leute: 
Man muss noch viel über diesen 
Einsatz sprechen.
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Großer Zapfen-Streich  •  Ehrung für Soldaten im Afghanistan-Einsatz

Eine der wichtigsten Fragen dabei 
ist: Was kann man aus dem Einsatz 
lernen?

Denn viele Menschen sagen: 
Der Einsatz in Afghanistan war nur 
teilweise ein Erfolg.

Einige Ziele wurden erreicht. 
Andere aber nicht.

In Afghanistan herrschen inzwischen 
zum Beispiel wieder die Taliban.

Also die Gruppe, gegen die die 
Bundes-Wehr gekämpft hat.

Man muss nun also viele Fragen 
beantworten.

Zum Beispiel:

Soll die Bundes-Wehr in Zukunft 
noch in dieser Form in anderen 
Ländern im Einsatz sein?

Wie sollen in Zukunft Einsätze der 
Bundes-Wehr in anderen Ländern 
durchgeführt werden?

Wie soll man mit den Soldaten nach 
so einem Einsatz umgehen?

Es gibt also Kritik am Einsatz in 
Afghanistan und viele Fragen.

Dabei sollte man die Soldaten nicht 
vergessen.

Denn:

Beim Einsatz in Afghanistan gab es 
nicht nur Tote. 
Es gab auch Verletzte. 
Und so ein Einsatz ist oft eine große 
Belastung für die Soldaten.

Viele Menschen sind darum der 
Meinung: Diese Leistung der 
Soldaten muss man anerkennen.

Der Große Zapfen-Streich in der 
letzten Woche war ein Teil dieser 
Anerkennung.

Und er war ein Teil der Beschäftigung 
mit dem Einsatz.

Kurz zusammengefasst

Am 13. Oktober gab es einen Großen 
Zapfen-Streich.

Der Große Zapfen-Streich ist die 
höchste Ehrung, die die Bundes-Wehr 
vergibt.

Der Große Zapfen-Streich letzte 
Woche war zu Ehren aller Soldaten, 
die in Afghanistan im Einsatz waren.

Er fand in Berlin vor dem Reichstag 
statt.

Über den Einsatz in Afghanistan wird 
man noch viel sprechen.


